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Maßgabe der sie begrenzenden Gesetze gewährleistet und
demgemäß auf die Funktion von Gesetzesvorbehalten be-
schränkt.5 Rechtliche Bindungswirhung gegenüber dem Ge-
setzgeber äußerten sie nicht. Eines solchen Schutzes bedurfte
es auch nicht, da nach dem Modell der Trennung von Staat
und Gesellschaf* Verfassung und Gesetz der Sache nach in-
einsfielen und die bürgerlichen Freiheitsrechtc im dualisti-
schen Sysrem von Regierungsgewak und Parlament durch
dessen Mitwirkung an der Gesetzgebung gesichert waren.
Von hier aus mußte dieser Sichtweise, welche die Funktion
des Gesetzes imschutz des Bürgers vor Eingriffen der Regie-
rungsgewalt in Freiheit und Eigentum erblickte, eine Prüfung
des Gesetzes am Maßstab der Grundrechte fremd bleiben. 

-

Das überkommene Versrändnis der Grundrechte als Aus-
prägung des Prinzips der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
beherrschte noch weithin die Staasrechtslehre unter der§7ei-
rnarer Reichsverfassung.T Der vorherrschenden Lehre er-
schienen Grundrechte, die mit einem (einfachen) Gesetzes-
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I. EINLEITUNG

Die Frage nach dem §Tesensgehalt der Grundrechte ist den
Verfassungsinterpretcn aufgegeben. I Das Grundgeseu setzt
in Art. 19 Abs. 2 voraus, daß Grundrechten ein §üesensgehalt
innewohne, bestimmt ilrn aber nicht. Damit läßt es das Thema
von Inhalt und Grenzen der Grundrechte in einem offenbar
wesentlichen Ausschnitt frei. Im Blick auf den bündigen
§(/ortlaut der Norm2 scheint eine eindeutige Stellungnahme
unabweisbar, der Veg einer ,,offenen Auslegung"s kaum
gangbar zu seini Muß nicht der Verlauf der Grenze, an wel-
cher die grundrechtsbeschränkende öffentliche Gewalt,,halt-
zumxchen" hrt, ein für allemal festsrehen? Sind nicht die
Grenzsteine in bald vierzig Jahren durch Theorie und Praxis
längst gesetzt? Liegt hier dir Schlüssel fürdas Verständnis des

§flesens der Grundrechte und ihres ,,Gehalts"?
Die Antworten aus Rechrsprechung und Schrifttum sind

indes, wie nähere Betrachtung zeigr, unterschiedlich, und
entsprechend kontrovers sind die Erträge. Dieser Beitrag un-
ternimmt nach einem Rückblick (II) zunächst eine Darstel-
lung von Gründen, Voraussetzungen und Folgen der ver-
schiedenen Standpunkte zur Auslegung des An. 19

Abs.2 GG (III). Er sucht sodann den ausgesprochenen und
unausgesprochenen Stellungnahmen des Bundesverfassungs-
gerichts zum Problem nachzugehen (IV). Auf dieser Basis
können Grundlinien einer verfassungsgemäßen Bestimmung
des §(esensgehalts der Grundrechte gezogen werden (V).

II. VERFASSUNGSGESCHICHTLICHE GRUND.
LAGEN

Aufgabe und' Tragweite der 'iflesensgehaltsgarantie des
Qrundgesetzes entfahen sich vor dem Hintergrund des ge-
wandelten Verständnisses von der Funktion dei Gesetzes im
Grundrechtsbe reich.

Der,,formelle" Rechtsstaat des deutschen Spätkonstitutio-
nalismus bewirkte individuellen Freiheitsschutz in erster Li-
nie durch die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung mit Vorbehalt
und Vorrang des Gesetzes.{ Die Grundreclite,waren nach

s Der 5. ßeitrag im Rahmen der EuGRZ-Au/satzserie zum Allge-
meinen Teil der Grundrechtsdogmatik. Im Änschluß an EuGü,Z
1985,277.

-_ 
I Zu B_edeutlng u1d Aufgabe der Verfassungsinterpretation s.

!<2yr! H e s1 1, G ru ndzü ge des Verf.rssun gsrechti d er Bundesrepu-
blik Deutschhnd, t{. Aufl. 1984, Rdnr. .t}ff.

2 ,,In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem rVesensgehalt
angetastet wcrden."

t Peter Häberle, Zeit und Verfassung. prolegomcna zu einem
,,zeit-gerechten" Verfassungsverständnis, Zfp 2l(Lg74),S. I I l-137
(122).

a R_ainer Wzäl, Rechtliche rVirkungen und Funkrionen rjer
Grundrechte im deutschen Konstitutioialismus des 1g, Jah;h;;:derts, Der Staat l8 (1979), S. 321..r4g (3191; Franb Rouiann,Die
Geserzesvorbehahe der Grundrechte, EuGIiZ lgg5,S. 277 _2g7,

.5 Gerhard Anschütz, Die Verfassungs-Urkunde für den prcußi_
schen Staat, Vom 31. Janurr lg50, Bd. i,lgl2, S. 9g: ,,Die GrunJ-
rechte enthalten eine kasuistisch gefaßreJ)arlegung-des prinzips rler
gesetzmäßißen Verwaltung" ; s. auch a.a.O., S. i$ if. i ders., Di! Ver-
fassung des Deuuchen Rcichs vom I l. August 1919, 14. Aufl. 1931,
S. 5^l 1; Geoag,/e//in_e&, System der subjektiv-en öff.ntli.h.n n".n,., i.
Autl. 1905, unv. Nachdruck 1963, S. 103: ,,Allc Freiheit ist einfach

freifeil vor geserzwidrigem Zwange... Ebenso noch ow üiyii,
tleursches Verwaltunesrccht,3. Auf[. 1924, Bd. t, S. 70 m. Anm.'12;
Ly11.R(olf Huäeaiedeuiungswandet ju. Cruiar..'t te, AöR 62
(1933), S. l-98 (94): ,,Liberale Grundrechte sind nur formilles Ver-
tassungsrechr, matericll aber Verwaltungsrecht (mit gesteigerter Gel-
lungslrraft)"; rl icbardThoma,Der Vorb"ehalt di.i"ärf.,Ir" una a.,
Prinzip der Gesetzmäßigkeit von Verwaltun* unJ fl..ioorechune.
in: Gerhard Anschütz/Richard Thoma (Hrsg), Handbuchäes Deuij
:.h:.T 

s*1".1:.1,1'.,1{. 2, telz,s. 221-i3e 1ä21 ,. Äirn, t ;;i I öi _
S. näher R, Wahl (Fußn.4), S. 329 f.

, 
6 Dazu Iforsr Ehmke.,,,Staat, und,Gesellschaff , 

als vcrftssungs-
theoretisches Problem, in: Konrad Hcsse u. a. (Hrse.), Staatsverfäs-
sung und Kirchenordnung. Festgabe für Rudoli Sm;nä zum g0. Ge_
burstag am l5.Januar 1962, 1.962,5.2149i Ernst-Wolfgang Böchcn-
Jörd,e,-Lorenzvon Stein als Theorctikcr der Bewegung ionitaat und
Gesellschaft zum Sozialstaat, in: Alteuropr und dIe m-odcrne Gcse[-
schafr, Festschrift für Ouo Brunner, 1963, S. z+S-zzzfUeiäi-Beiiiäge
wicderabgedruckt in r Ernst-lüotfgrng liöckenfara.'(ftrrg.1, ür?i
und Gesellschaf,t, 1976, S.z+t-zti uid S. l}t-tztll iu, ,äi[t*ir-
senschaftlicher Sicht eingehend p etetoon Omzen,Diesoziale Fun-[-
tion des staatsrechtlichen positivismus, 1974.

.' §. abel auch die weiterführenden Ansätze vor allem von Hciz-
ricb Triepel, Der §feg der Gesetzgebung nach d., neu.i Reichsvei-



EuGRZ 1985/Seite322 - Aufsätze -

vorbehalt versehen waren, nicht,,verfassungskräftig", son-
dern ,,lediglich gesetzkräftig" und daher ,,leerlaufend", weil
sie dem Zrgriff des Gesetzgebcrs unbeschränkt ausg.esetzt

seien.s Der-darin erkannten Bedrohung der bürgerlichen
Freiheitsrechte durch den demokratischen Gesetzgeber wur-
de als ,,Schutzwall" die Lehre von den ,,Institutsgarantien"e
entgegengesetzt, welche bestimmte Grundrechte als Rechts-
einrlchtungenro auffaßte mit der Folge, daß das Institut im
,rMinimum dessen, was sein 'W'esen ausmacht",ll verfas-
sungskräftig gesichert war. Dcr Gedanke einer durchgehen-
den Bindung des Gesetzgebers an die Grundrechte zum
Schutz des Einzelnen fand indes keine allgemeine Anerken-
nung. Demgemäß gab es kein Verfahren der abstrakten Nor-
menkontrolle für Reichsgesetze und wurde cine gerichtliche
Inzidentkontrolle der Gesetze am Maßstab der Verfassung
von der alten positivistischen Schule als unangemessene Be-
schränkung des demokratischen Gesetzgebers durchweg ab-
gelehnt, bis sich das Reichsgericht in seiner Entscheidung aus
dem Jahre 1925 zum Aufwertungsgesetz das materielle Prü-
fungsrecht gleichsam aneignete.l2 Und vor allem fehlte es -
abgesehen vom Rechtsschutz gegen Akte derVerwaltung-an
einem '§ü'eg, auf welchem der Einzelne die \flahrung seiner
Grundrechte hätte durchsetzen können.

Erst das Grundgesetz verlieh dem Prinzip des Vorrangs der
Verfassung uneingeschränkt Geltung. Die Grundrechte bin-
den auch den Gesetzgeler als unmittelbar geltendes Recht
(Arr. 1 Abs. 3 GG), Das zulässige Ausmaß einer Freiheitsbe-
grenzung durch Gesetz ist durch unterschiedlich abgestufte
Gesetzesvorbehalte festgelegt. In jedem Fall endet die Befug-
nis des Parlaments zur Einschränkung eines Grundrechts an
dessen Wesezsgehab (Arr. l9 Abs. 2 GG). Diese neuartige Si-
cherungrl erklärt sich zum einen als Reaktion auf die Mißach-
tung der Menschen- und Bürgerrechte unter nationalsoziali-
stischer Herrschaft.la Sie ist zum anderen in Anknüpfung an
Strömungen der ]ü(eimarer Staatsrechtslehrels eine eindeutige
Stellungnahme zugunsten materialer Begrenzung des Gesetz-
gebers im Grundrechtsbereich. Mit der Bindung nicht nur an

das Recht als solches, sondern auch an bestimmte Inhalte des

Rechts ist aus dem ,,formellen" der ,,materielle" Rechtsstaat
geworden.16 Er erhält seine notwendige ErgänzunglT durch
die verfassungsgerichtliche Kontrolle einer Einhaltung der
grundrechtlichen Grenzen der Entscheidungsfreiheit des Ge-
setzgebers.

Es ist nicht zu übersehen, daß die dargestellte Konzeption
des Grundgesetzes auf ein Stück Mißtrauen gegenüber dem
(einfachen) Gesetzgeber zurückgeht.rs Indes kann der Schutz
der Grundrechte unter dem Grundgesetz in der Tat nicht a/-
lein dem Gesetzgeber obliegen. Seine Bindung an die Grund-
rechte ist die notwendige Folge einer Selbstbindung des sou-
veränen Volkes durch Gewährleistung individueller Grund-
rechte,le deren Achtung wirksam nicht im \ü[ege der Selbst'
kontrolle des Gesetzgebers, sondern durch besondere Orga-
ne der Rechtsprechung (Art. 20 Abs. 2 GG) außerhalb des
Zentrums der politischen Macht sicherzustellen ist.20 Von
hier aus stellt sich die Frage allein nach der Reichueite der
Bindung.2r Ihr gilt, beschränkt auf das durch Art. 19 Abs.
2 GG abgebitdete Teilstück, die folgende Erörterung,

III. DOGMATISCHE POSITIONEN

Gemäß seiher systematischen Stellung wird An. 19

Abs.2 GG allgemein dahin verstanden, daß er solche
Grundrechte betrifft, die mit einem Gesetzes- oder Rege-
lungsvorbehalt versehen sind.22 Die §üesensgehaltsgarantie
beziichnet mithin die Grenze, die zum Schutz vor einer

,,Aushöhlung" der Grundiechte dem Gesetzgeber2l - sowie
der aufgrund gesetzlicher Ermächtigung handelnden Exeku-
tive unil der die Rechtmäßigkeit dieses Handelns beurteilen-
den Judikative - Bezogen ist. In der Auslegung der Bestim-

=--fassung, AöR 39 (1920), S. 456-546(536 ff.);dcrs., Goldbihnzenver-
ordnung und Vorzugs;rkden, 1924,5.26 ff ,; Gerhard Leibholz,Die
Glcichlreit vor dem Gesetz, 1925; Ericb Kaufmann, Die Gleichheit
vor dem Gese tz i. S. des Art, 109 §flRV' VVDSTRL 3 (1927),5. 2-2+;
Rudolf Smencl, [)as Ilecht der freien Meinungsäußcrung,
VVDSTRL 4 (1928), 5. 44-7J.

8 So v. a. Richard Tboma, Gnrndrechte und Polizeigewalt, in:
Heinrich Triepel (FIrsg.), Irestgabe zur Feier des fünfzigiährigen ße-
stehens des Preußischen Obcrvcrwaltungsgerichts, 1925, S. 183'223
(191 ff,); ders,,Diejuristische Bedeutung der grundrcchtlichen Sätze

der deutschen Reichsverfassung im allgemeinen, in: Hans Carl Nip-
perdey (FIrsg,), Die Grundrcchte und Grundpflichten der Reichsver-

fassung, ßd..1, 1929, S. 1-53 (13); dcrs. (Fußn. 5), S.221 Anm.2;
Karl Loetoensterz, Erscheinungsformen der Verfassungsänderung,

1926,5, 257 m. Anm. 3; G. Attschitz, Die Verfassung . . . (Fußn' 5),
5.517 ff.. - Kritisch zu diescr Sichtweisc bereits Albert tlensel,Die
Rangordnung dcr Rechtsquellen insbesondere das Verhältnis von
Reichs- und Landesgesetzgcbung, in: G, Anschütz/R. Thoma
(Fußn. 5), S. 313 (316 m. Anrn. 2 m.w.N.): ,,Eine Ergänzung dieser-
nur die formalen Rangordnungsunterschiccle treffsicher erfasscndcn

- Vorbehaltstheorie aus dcm den Grundrechten innewohnenden
lVerrgedanken heraus fchlt bishcr. Sie müßte etwa dahingehend for-
muliert werden, daß der Gesetzgeber, wenn er von dem Vorbehdt
Gebrauch macht, den Wert der grundrechtlichen Entscheidung un-
angetastet tassen muß; die Ausnahme hat die I(egel zu bestätigcn, hat

sicl dem in ihr beschlossenen 'W'erte gegcnüber selbst als werthaft,-ia
als höherwertig zu rechtfertigen, Dii werthafte Dinheit, welche die

Verfassung daritellt, zum mindesten darstellen soll, darf ruch durch
Ausübung des Vorbehaltsrechts nicht gesprengt werden."

eMartin Wc,/fl, Reichsverfassung und Eigcntum, in: Festgabe der
Berliner Juristischen Fakultät für liüilhelm Kahl zum Doktorjubi-
läum am 19, Aprit 1923, S. IV l-30; Cdrlscbmitt,Verfassungslehre,
1928, S. l7O If .; dos., Freiheitsrechte und institutionelle Garantien
der Reichsverfassung ( 193 1 ), in: ders., Vcrfassungsrcchtlichc Aufsät-
ze aus den Jahr en 1924-1954, Materialicn zu einer Verfassungslehre,
1958, S. 140-173; r/ers., Inhrlt und Betleutungdes zweitenHauptteils
der Reichsverfassung, in: G. Anschütz/R. Thoma (Fußn. 5), S. 572-
606(596 f. m.w.N.).

l0 Eigentum, Erbrecht, Ehe, Elternrccht,,,Vertragsfreiheit".
tt R, Thoma, Die juristische Bedeutung . , . (Fußn. 8), S. 13.
12 RGZ l1l, S. 320; vgl. hierzu l;uch Konrad l/essc, Dcr Gleich-

heitssatz in dir ncueren dcutschen Verfassungsentwicklung' AöR
109 (19S1), S. 174-198 (179 f.).

tt Hermann a, MangoldtlFiedrich Klein, Das Bonncr Grundge-
setz,2. Aufl. 1957, Arr, 19 Anm, II 2, III; zur Entstehungsgcschichte
s. auch Erhard Denninger, in: Rudolf §Tassermann (Hrsg.), Grund-
gcsetz, Alternativ-Kommentar, 198,1, Art. l9 Abs. 2 Rdnr, l.- ta Hermann o, Mangolth, Das Bonner Grundgesetz, L Aufl.
1953, Vorbem. zu den Grundrechten, S. 37; Arr.. 19 Anm. 1,

15 S. oben Fußn. 7,
tb Konratl Hcsse, Der Rechtsstaat im Verfassungssystenr des

Grundgesetzes, in: ders. u. a. (Fußn,6), S.71-95 (77) (wiederabge-
druckt in: Ernst Forsthoff (Hrsg.), Rechtsstaatlichkeit und Sozial-
staatlichkeit, 1968, S. 557-588, sowie in: Mehdi Tohidipur (Hrsg.),
Der bürgerliche Rechtsstaat, 1978, S. 290-314)t Hanns-Rudolf
Lipphardt,Grvndrechte und Rechtsstaat, EuGRZ t 985 (demnächst).

t7 Zu diesem Zusammenhang s, Klaus Schlaich,Die Verfassungs-
gerichtsbarkeit im Gefüge der Staatsfunktionen, VVDSTRL 39

(198r), s. 99-143 (l03 f.).
t8 Peter Häberle wendet sich zugespitzt, aber in der Tendenz zu-

treffend dagegen, ,,im Gesetzgeber ausschließlich den potentiellen
Feind der Grundrechte" zu sehen (Die Vesensgehaltgarantie des
Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz, 1962, S.2l 1 ; unv. 2., um ein Vorwort
sowie die Thesen des Verf, zu seinem Referat auf der Staatsrechtsleh-
rertagung l97l ergänzte A$1. 1972;3., um einc ,,Fortschreibung
1982" (S. 255431) stark erweiterte Aufl. 1983),

te Rainer Wab l, Der Y orran g der Verfassun g, Der Staat 20 ( I 98 t ),
s.485J16 $eAf.).

20 Der gewaltenteilende Aspekt wird hervorgehoben bei Konrad
Hesse,Der Gleichheitsgrundsatz im Staatsrecht, AöR 77 (1951/52),
s.167-224 (223 t.).

2t Nicht nachzugehen ist hier der weiteren Frage nach dem Um-
fang ihrer Kontrolle. Dazu allgemein Konrad Flesse, Funktionde
Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit, in; Recht als Prozeß und
Gefüge. Festschrift für Hans Huber zum 80. Geburtsmg, 1981,
S, 261-272i Hans-Peter Scbneider, Verfassungsgerichtsbarkeit und
GewaltenteilunC, NJ§(I 1980, S, 2103--2.lll.

22 K, Hesse (Fußn. l), Rdnr, 329; Ebkahart §terz, Staatsrecht, 9.

n
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mung wurden clie dogmatischen Positionen bereits frühzeitig
bezogen.?a Ihnen ist - unter clem Gesichtspunkt der Bindung
des Gesetzgebers - hier nur insoweit nachzugehen, als sie den
Begriff des §flcsensgehalts im allgemeinen (1), das Schuugut
(2) und den Inhalt der Gewährleistung (3) betreffen'

l. Die zum Bcgriff des Wcsensgebahs vertretenen Auffos-
sungen lassen siclitypisierend auf zwei Crundmuster zurück-
ft-rhrcn.

a) Eine sogenannte ,,absolute Theoric" versteht den '§(/e-

sensgehalt där Grundrechte als vorbehaldos geschützten

,,subitantiellen §flcsensl<ern",25 de. unabhängig von cler kon-
krcten Situation ,,absolut feststeht" und ieder Disposition des

Gesetzgebers entzogen ist. Art. 19 Abs. 2 GG gewährt hier-
nach eiä ,,Minclcstmaß von unbedingter Freiheit für die Ab-
weichurg von der Linie" und ,er*ehrt eine gesetzliche Be-

schränkung, die weniger als die ,,vollständige Substanz" des

Grtrnd.echis übrig läßt.26 Diese Grenze soll nicht rein quanti-
tativ, sondern vom ,,Stoff" des Grundrechts her danach be-
stimmt werden, ob sich der Zweck, um dessentwillen die

Frciheit eingeräumt ist, noch erreichen läßt.27 Sie sei über-
schritten, wänn dcm Einzelncn alle Wege zu einer Verwirkli-
chung des durch das Grundrecht geschützten Interesses ver-
sperri seien.28 Die im Grunde oniologische Sicht sucht den

*esensgehalt als s ub stanzh aften B estait dteildes Grundrechm
zu begreifen - was im Ansatz verfehlt wirkt.

b) Demgegenüber geht eine sogenannte ,,relarive Theorie"
d"von aus,-däß der §(esensgehrlt eines Grundrechts keine

fcststehende Größe, sondernleweits im Blick auf den mit der

gesctzlichen Beschränkung verfolgten Zweck zu 
-ermitteln 

ist.

Si" hßt sich vom Grundsatz der Verhältnismäßigkeit leiten
und versteht - gewissermaßen negativ - als \üesensgehalt den
Rest, der sich 

-aufgrund 
e iner Zieck-Mittel-Prüfung nicht

einschränken läßt.21 Danach erscheint der lWesensgehalt eines

Grundrechts je nach Intensität und Zweck des gesetzlichen
Eingriffs bald weiter, bald enger.3o Die lrmittlung seiner
konkreten l{eichweite ist wcithinrl das Ergebnis einer Güter-
abwägung.lz Verbietet nach dieser Auffassung Art. 

-19
Abs. ä Cö unverhältnismäßigc Begrenzungen' so kommt für
die Iteichweite des konkret zJermiitelndengrundrechtlichen
IJestandsschutzes dem Verständnis des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit maßgebliche Bedeutung zu. Die'V/esensge-
haltsgarantie hat lediglich deblaratorische Funktion.

c) Beidc Lehren nehmen für sich in Anspruch, größtmög-
lichen Grundrcchtsschutz zu bewirken. §üährend nach der
cinen Meinung clieses Ziel durch einen absoluten Schutz eines

,,Kernbereichs-" zu erreichen ist, soll nach der anderen An-
sicht das unter Gesetzesvorbehah stehende Grundrecht auch

diesseits dieser Grenze vor einer Preisgabe an die.beliebige
Disposition des Gesetzgebers lrewahri bleiben. Über den
\üeiensgehalt eines Grundrechts sagt indes keine der aerall-
gemeinirnden Auffassungen 

"t*"s 
*r. Eine allgemeine Gel-

iung beanspruchende Abschichtung des eingriffsfesten
,,Kerns" dei Grundrechte von einer weniger widerstands-
kräftigen ,,Schale" wurde bislang nicht unternommen und
kann äbstrakt auch schwerlich gilingen.sl Die Güterabwä-
gung kann wegen ihres Charakters als Formalprinzip zu der
Frage nach deÄ Inhalt ohnehin nichts beitragen. Der von der

,,Schranke" des Art. 19 Abs. 2 GG her formulierte,,negative"
Begriff des \iüesensgehalts bleibt infolgedessen eigentümlich
inhaltsleer.

In der Sache sind die beiden Standpunkte einander freilich näher,
als es auf den ersten ßlick den Ansihein hrt. Die absolute Lehre
kommt nicht umhin, den über die Zeit hinweg zu wahrenden ,,Kern'
bereich" so vage und flexibel zu beschreiben, daß die im Konfliktfdl
zu treffende konkrete Entscheidung, ob die Grenze eingehalten ist,
offen bleibt.3a Die relative Lehre steht nicht an, einer,,Relarivierung"
des Grundrechtsschutzes durch Betonung des Übermaßverbots und

=--Aufl. 1984, 5.258; Sigurd Hendrichs, in; Ingo von Münch (Hrsg.),
Grundgesetz, 3. Aufl. 1985, Art. 19 Rdnr, 2l; E, Denninger
(Fußn. l3), I{dnr.2; Tbeodor hlawtz, in: Theodor Maunz/Günter
Dürig, Grundgesetz, Stand: Sept. 1983, Art. 19 Abs. II Rdnr. 1,

20 ff. (s. abcr auch Itdnr.24); Tbeodor MaunzlReinhold Zippelius,
Deutsches Staatsrechr, 25. Aufl. 1983, S, 153; weitere Nachw., auch
zu abw. Ansichten, bei I uduigSchneider, Der Schutz des lWesensge-

halts von Grundrechtcn nach Art. 19 Abs. 2 GG, 1983, S. 32 ff.,
56 ff., 69 ff. - Demgegenüber beschrlnkt die Rechtsprechung den
Anwendungsbereich auf (echte) Gesetzesvorbehalte, s. BVerfGE I 3,
5.97 (122) - Befähigungsnachweis; 31, S. 58 (69) - Spanier; anders
aber wiedcr BVerfGE 6l, S. 82 (1 13) = EuGRZ 1982,321 (325) - Ge-
nreinde Sasbach.

2l Zur Frage einer ßindung des verfassungsändcrnden Gesetzge-
bers an Art, 19 Abs. 2 GG s. E. Denninger (Fußn. 13), I{dnr. 3.

2a S. die Darstellungen bei H. a, lvlangoldt/F. K/eiz (I\rßn. 13),

Art. 19 Anm. Y 4;'Walter Hanel, Die Bedeutung der Grundrechte
im sozialcn Rechtsstaat, lg57,S. 19 fL; Petcr leriäc, Übermaß und
Verfassungsrecht, 1961, S.34-39 und S.236-244; P. Häberle
(Fußn. I 8), S. 1 -l ; H artmut J äckel, Grundrechtsgeltung und Grund-
rechtssicherung. Eine rechtsdogmatische Studie zu Artikel 19

Abs. 2 GG, 1967,5,2C-43;Joachim Chlosta, Dcr Vesensgehalt der
Ei gentums gewährlcistung, 197 5, S. 39-7 I ; Eb e rhard Grabitz, F rei-
heit und Verfassungsrecht,1976, S. 103-112; I'Ierbert Krügcr,Der
Vesensgehalt der Grundrechte, in: Herberr Krüger{ürgen Seifert,
Die Einschränkung der Grundrechte, 1976, S. 35-60 (37 ff .); Albart
Blechmann, Allgemeine Grundrechtsleh rcn, 1979, S. 265-267 ; Th.
lvlax.nz (Ftßn. 22), Art. 19 Abs. II Rdnr. 3 ff .; L. Schneiclcr
(Fußn.22), S. 155-197.

25 H. o. Mangoldt/F, Klein (Fußn. l3), Art. 19 Anm. V 4 unter
Anknüpfung an Außerungen des Abgeordneten Hermann o. Man-
goldt im Grundsatzausschuß des Parlamentarischen Ilates (s. JöR
n. F. I (1951), S. 177); S. Hendrichs (Fußn, 22), Art, 19 Rdnr. 25;
prinzipiell zustimmend mch L. Schnaider (Fußn. 22), s. ctwa S. 189,

193 f .,205 ff,, 231-259, illerdings unter Ausklammerung der als ,,rei-
ne" Abwehrrechte verstandenen Art. 2 Abs. 2 Satz I und 2, 10, 13, l6
GG (zu deren Unterscheidung von der Gewihrleistung des ,,Kernbe-
reichs" der Persönlichkeitsentfaltung durch Art. I Abs. t und 2
Abs. 1 GG sowie von den - sozialbezogenen -,,aktiven Freihei*-
rechten" der Art.5 Abs. l,8,9,11,12, 14 GG s, ebd., S,214f.,
22e f.).

76 Herbert Krüger, Der \üesensgehalt der Grundrechre i. S. des
Art. 19 GG, DÖV 1955, 5.597-602 (599) im Anschluß an OVG
Münster DÖV 1954, S. 629 (633): ,,Die Fragc, ob ein Grundrecht in
seinem \Wesensgehalt angetastet wird, (beurteilt sich) nicht nach dem
Zweck und Grund für die ßeschränkung, sondern ausschließlich da-
nach, was nach der Beschränkung von den: Grundrccht überhaupt
übrigbleibt"; ebenso BVerwGE l, S.269 (272f.); L. Schneider
(Fußn. 22), S. 235,241 f.,,245,257 und passim: absoluter Schutz des

,,Kernbereichs" menschlicher Persönlichkeitsentfaltung (Art. I
Abs. 1,2 Abs. I GG) sowie des personalen,,Kerngehalts" dervorbe-
haltlos verbürgten Grundrechte rus Art. 4, 5 Abs. 3, 6 GG.

27 H, Krüger (Fußn. 26), S. 601.
28 E. §reiz(Fußn 22), S.261; ähnlich E. Denninger (Fußn. l3),

Rdnr. 6; H. Krüger (Fußn, 26), S.45;/, Chlosta (Fußn.2a), S.43;
ebenso l. Schneider (Fußn. 22) für die ,,aktiven Freiheitsrechte":
Handlungsalternrtiven als (absolute) Mindestgarantie (bes. S. 248,
252 f.,256).

2e Trcffend Walter Schrnidr, [)er Verfassungsvorbehalt dcr
Grundrechte, AöR 106 (1981), S. 497-525 (515).

ro S. die klassische Formulierung IIGHSI 4, S.375 (377): ,,Ein
Grundrecht wird durch einen gesetzlichcn Eingriff dann in seinem
'§(/esensgehalt angetasret, wenn durch den Eingriff die wesensgemäße
Geltung und Entflltung des Grundrechts stärker eingeschränkt wür-' 
de, als dies der sachliche Anlaß und Grund, der zu dem Eingriff ge-
führt hat, unbedingt und zwingcnd gebietet. Der Eingriff drrf also
nur bei zwingender Norwendigkeit und in dem nach Lage der Sache
geringstmöglichen Unrfang vorgenommen werden und muß zugleich
von dem Bestreben geleitet sein, dem Grundrcchte gleichwohl
grundsätzlich und in weitestmöglichem Umfange Raum zu lassen"; i.
Erg. ebenso L. Schneidet (Fußn. Zz; für die ,,reinen" Abwehrrechte:
Verbot übermäßiger staatlicher Eingriffc (s. S. 261 ff,).

rr Differenzierter K, Hesse (Fußn. 1), Rdnr.332, 318, der die
Grenze durch,,verhältnismäßige Zuordnung" von Grundrechten
und grundrechtsbegrenzenden Rechtsgütern nach dem Prinzip prak-
tischer Konkordanz (a,a.O., Rdnr. 72) bestimmt; ähnlich wohl z{r-
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einer vom Gebot der Effektivität des Grundrechts geleiteten Ausle-
gung zu begegnen. Die Antwort auf die Frage, ob und in welchem
Umfang sich das Grundrecht gegenüber gesetzlicher Begrenzung
durchzusetzen vermtg,was also,,übrig bleibt", können beide Lehren
nicht ein für allemal geben. Der Befund offenbart vor allem, daß sich
der'Wesensgehalr der Grundrechte durch eine abstrakte und generel-
le Formel nicht bestimmen läßt.

2. Vermeintlichen Vidersprüchen der absoluten Auffas-
sung ebenso wie einer Relativierung des lü(/esensgehalts sucht
eine Lehre zu enrgehen, die das Scbilzgnt des Art, 19
Abs.2 GG nicht in der Bedeutung des Grundrech$ für den
Einzelnen, sondern in der Grundrechtsnorm als objektiver
Rechseinrichtung erblickt.35 Der Vesensgehalt ist danach
erst dann angetrster, wenn das Grundrecht als solches gerze-
rel/ beseitigt oder wesentlich verkürzt wird, d. h., wenn die
Beschränkung von der Grun drechwnorm,,so gur wie nichts,.
übrig läßt. Die Ansicht wird (in einem wohl klassischen Zir-
kelschluß) damit begründet, es sei ,,unvermeidlich", daß in
einer Vielzahl von Fällen - {s Beispiele werden Srrafvollzug
und \flehrdiensr_genannt - die individuelle Rechtsposition ii
ihrem \üfesensgehalt angetaster werde; um die für äen Schutz
der,,Grundrechrsordnung" entscheidende Funktion der \Ve-
sensgehal$garantie zu wahren und ihrer ,,Abnutzung,, zu
wehren, sei deshalb ihr Versündnis als obiektive Besänds-
und Institutsgarantie geboten.16

Diese,,institutionelle" Auslegung der §(/esensgehaltsga-
rantie, welche die unter der'§fl'eimarer Reichsverfaiurrg .it-
wickelre Lehr e C arl S c h m it t s 

-v 
on d en,, In stiruts garanti"sn,, ]7

unrer dem Grundgeserz fortführt, kann den voi ihr einge-
nommenen ,,absoluren" Anspruch bruchlos einlösen, oline
im konkreten Fall zur Verfassungswidrigkeit einer restlosen
Grundrechtsbeschränkung gelanfen zu Äüssen. Grundsätz-
lichen Einwänden unterliegt diese Lehre indes deshalb, weil
sie nicht nur zu einem weitgehenden Leerlauf des Art. 19 Abs.
2 GG führt, sondern auch - und vor allem - die Schutzrich-
tung.der.Grrrndrechte umbiegt. Diese sind nach ihrer ge-
schichtlichen Entwicklun-g als Menschen- und Bürgerrechä38
in erster Linie subjektive Rechte des Einzelnen De-n süesens-
gehalt zu verselbsrändigen und auf die objektive Norm zu re-
duzieren, heißt den ursprünglichen und bleibenden Sinn der
Grundrechte gerade dort zu verkehren, wo es um dieses ihr
Wesen geht, Zugleich gerät von dem insritutionellen Ansatz
her die Frage nach der tiflahrung des lWesensgehalts eines
Grundrechrs unterderhand zu d,er quantitativÄ Frage da-
nach, ob dieZahlderjenigen, die das Grundrechr noch in An-
spruch nehmen können, hinreichend groß ist, um ein,,Leer-
laufen" der Norm zu verneinen.Je

3. Eine Aussage zrm Inbah der Geutährlel'starzg machen
die verallgemeinernden Lehren zu Arr. 19 Abs. 2 GG durch-
weg nicht. Die ,,absolute" Auffassung kommt entweder über
Leerformeln nicht hinaus oder beschränkt sich auf das Gebot
der \(ahrung eines abstrakten ,,Resrgehalts", ohne einen
Maßstab für dessen Bestimmung zu geben. Enrsprechendes
gilt für die,,institurionelle" Auslegung, soweir diese über die
Selbstverständlichkeit hinausgreift, daß der (einfache) Ge-
setzgeber die Grundrechtsnorm nicht beseitigen darf. Die
,,relative" Meinung verweist mit dem Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit oder'der Güterabwägung auf formale Prinzi-
pien, welche den Begriff des §(resensgehalts mit Inhalt zu er-
itillen gleichfalls nicht imstande sind. Inhaltliche Konturen
gewinnr die §flesensgehaltsgarantie hingegen in den Positio-
ien ron Güiter Dürigtnd Peter Häberle,

a) Düigaosieht in Art. l9 Abs. 2 GG ,,die positivrechtliche Ab-
schirmung des Menschenrechtsgehalts der einzelnen Grundrechte
gegenübei den an sich jeweils zulässigen Einschränkungsmöglichkei-
ien", Diesen Gehalt beziehe jedes Grundrecht aus der Menschen-
würde (Art. 1 Abs. I GG), die getroffen sei, ,,wenn der konkrete
Mensch zum Obiekt, zu einem bloßen Mittel, zur vertretbaren Grö-

ße herabgewürdigt wird", l)abei wird Art. 1 Abs. I GG verstanden
els der ,,wertausfüllende Maßstab", der die Legitirnität von Stear und
Recht aus den Verten pcrsonalcr Ethik bestimmt und beschränkt.
Durch die Vcrklammerung der lVesensgehaltsgarantie mit dem
,,Rechtswcrt" Menschenwürde wird auch der Begriff des Vesensge-
hil:s ,,werterfül/r", wobei der so bestimmte Vertgehalt überdies vor-
gegeben ist, Von hier aus überrascht es nicht, daß Dlng etwr den Ge-
brauch des Lügendetektors auch mit Einwilligung des Beschuldigten
als Eingriff in den 'Wesensgehalt des Rcchs auf freie Entfaltung der
Pcrsönlichkeit begreift und zum \(esensgehalt eine notfalls durch
Pönalisierung zu verwirklichencle staatliche Schutzpflicht rechneq
welche die Zeugung eines Retortenbabys zu verhindern habe. - Mit
der durch Art. I G G geprägten Sicht ist de r ltrüesensgehalt der Grund-
rechte freilich noch nicht erschöpfend umrissen, sondern lediglich
der menschenrechtliche Minimalgehalt abstrakt formuliert, Der dar-
über hinausgehende zusätzliche Gehrlt des Art. 19 Abs. 2 GG ergibt
sich nach Dürig lus den ,,historisch-politisch-soziologischen An-
schauungcn der Rechtsgemcinschaft über drs Vesen bestimmtcr Ein-
richtungen und Normenkomplexe",

b) Mit einem von der Position Drirugs grundlegcnd abweichenden
Ansatz hat Häbcrle einen bemerkenswerten Versuch unternommen,

thrr Kaxfrnann, Über clen ,,§fescnsgehalt" der Grund- und Men-
schenrcchtc, ARSP 70 (1984), S. 381-399 (393 ff,).

r2 BGH DÖV 1955, 5.729 (730):,,Die Grundrechte sind nach
Art. I Abs. 3 GG grundsätzlich undurchbrechbar. (. . .) Eben hicrin
besteht ihr rechtliches §flesen. Allerdings gibt es Lagen, in denen sie
aus übergeordneten Gründen, nämlich dann, wenn sie in Konflikt
mit klar übergeordneten I\cchtswerten zu kommen drohen, bis zu ei-
nem gewissen Gradc eingeschränkt werden müssen und nach der
Auffassung dcs GG auch eingeschränkt werden dürfen. (Daraus
folgt,) daß eine Einschränkung dann erfolgen darf, wenn das nach Lr-
ge der Dinge ganz zwingend notwendig isr, und auch dadn nur in ei-
nem möglichst geringen Urnfange"; bes. ausgcprägt *ch Eikc ,ton
Hippel,Grenzen und Vesensgehalt der Grundrechte, I965, S. 50,56:
,,In keinem Falle darf ein grundsärzlich geschütztes Freiheitsinteresse
stärker beeinträchtigt werden, als dies zum Schutz höherwertiger
Rechtsgüter erfordcrlich ist"; ebenso W. Hdmel (Fußn. 24), S.40;
der Sache nach auch P. Häberle (Fußn. I 8), S. 5 I ff., 58 ff. - Auf eine
unbegrenzte Abwägung lief die frühere Gemeinschaftsklausel-
Itechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts hinaus, die sich
zwar verbal zu einer absoluten Auff:rssung bekannte (BVerwCE 1,

5.269 (272 f.)), zugleich aber betonte, es gehöre zum ,,Inbcgriff dcr
Grundrechte (, , ,), daß sie nicht in Anspruch genommen werden
dürfen, wenn dadurch andere Grundrechte oder die für den Bestand
der Gemeinschaft notwendigen Rechtsgüter gefährdet werden"
(BVerwGE,2, S. 89 (93 f,); a, S. 167 (l7l f.); s. dagegen aber BVerf-
GE 7, S. !77 $11)- Apotheken).

D Ablehnend auch 24. Kaufmann (f,ußn, 3l), S. 391; Ansätze in
dieser l(ichtung auf der Grundlage cines ,,raumheftcn" Verständnis-
ses der Grundrechte aber bei L, Scbneitler (Fußn, 22), S. 205 ff., frei-
Iich nach den jeweiligen Normbercichen differenzierend (s. S. 223 f.,
22e tf.).

ra Kritisch arch Th. lvlaunz (Fußn. 22), Art. 19 Abs. II Rdnr. 8. *
Die Gemeinsamkeiten beider Auffassungen im Ergcbnis werden her-
vorgehoben von Erhard Denningcr, Zum Begriff des ,,\flesensge-
halts" in der Rechtsprechung (Art. 19 Abs. II GG), DÖV 1960,
S. 812-814; Waher tlamel, Das Recht zur freien Berufswahl, DVBI.
1958, S. 37-44 (38 f.),

" Ernst Rudolf Huber, Der Streit um drs \Wirtschaftsverfassungs-

rechr (II), DOV 1956, S. 135-143 (t+2); H. o. Mangoldt/F. Klein
(Fußn. l3), Art. 19 Anm. Y 2; H. Jäckel (Fußn. 2a), S. 112; ähnlich
Hans-Uwe Ericbsen, Zur Verfassungswidrigkeit der lebenslangen
Freiheitsstrafe, NJ\( 1976, S. 1,721-1726 (172{; S. Hendrichs
(Fußn.22), Art. l9 Rdnr.24; ebenso von einem betont obiektiv-
funktionalen Ansatz aus Nihlas Luhmann, Grundrechte als Institu-
tion,1965, S.59 ff., 120 ff.

'6 H. Jäckel (Ftßn. 2a), S. 1 1 l.
17 S, oben II bei Fußn.9.
18 S. dazu Bodo Pierotb, Geschichte der Grundrechte,Jura 1984,

S. s68-s78 (570 ff.) m.w.N.
3e^ So H.-U. Eichsen (Fußn. 35), S. 172 ff ,;dagegen E. Denninger

(Fußn. t3), Rdnr. 5 unter Betonung der Bedeutung der Grundrec[te
für den Minderheitenschutz; r{ . Kiufmann (Fußn. 31), S. 388.

ao Günter Düig, Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde,
AöR 8l (1e56), S. il7-157.
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den Begriff des tü(/esensgehalts mit Leben zu erfüllen{r. Vesentlich
fijrr H äb erles Sichtweise isr das Verständnis grundrechtlicher Freiheit.
Sie wird nicht als ,,nrtürliche", vorstaatliche lreiheit ienseits des
Rechts gesehen, sondern als rechtlich verfaßte, deshalb von vornher-
ein begrenzte und auf das I(echt angewiesene Freiheit, die dadurch
auf die soziale §üirklichkeit bezogen ist. Demgemäß erscheinen die
Grundrechte als,,verfassungsrechtliche Gewährleistung freiheitlich
ausgestalteter Lebensbereiche". Als solche bedürfen sie zu ihrer Ver-
wirklichung der Schaffung von Normen, die folglich nicht als von au-
ßen herangetragene,,Schranhen", sondern als Inhaltsbestimmungen
aufgefrßt wcrden. Das gilt nicht nur für die ,,Ausgestaltung" solcher
Grundrechte, die - wie ctwa der Schutz von Ehe und Familie (Art. 6

GG), die Vereinigungsfrcihcit (Art. 9 Abs. 1 GG), das Eigentum
(Art. 14 GG) - erst durch gesetzlich geregelte Organisation und ge-
ordnetes Verfalrren praktische Virksamkeit gewinnen können. Auch
der Gesetz.geber, dc'r die Grundrechte begrenzt, besrimmt sie damit
inhaltlich, Da clie sozialc I3indung 'Ieil des W'esens der rechtlich ver-
faßten trreiheit ist, normierr der bcgrenzendc Gesetzgeber ledigtich
die Grenzen, die von vornhercin bestehen. Durch Begrenzung und
Ausgestaltung schafft er die Voraussctzungen dafür, daß die einzel-
nen Grundrechtsberechtigten in der Lage sind, vom Wescn ihrer
Fre iheit Gcbrauch zu machcn. Aus diescr Sicht wcrden dic Grund-
rechte crst durch das Gesetz. mit ihrem jeweiligen \ücsensgehalt,,azs-
gestattet'(. Die Begrenzung und Ausgestaltung ist freilich keine belie-
bige. Sie hat clem ,,Leitbild", das die Verfassung jedem Grundrecht
vorgegeben hat, gcrecht zu werden, findet ihr Maß im Grundsetz der
Verhältnismäßigkeit und darf den sozialen Geltungsanspruch der
Grundrechte nicht in I;rage stellen, Hält sich der Gesetzgeber inner-
halb diescs - durch Güterabwägung zu ermirtelnden - Rahmens, so

gewinnt der \ü(esensgehalt der Grundrechte durch die geschrffenen
Normenkomplexe positive Gestalt.

c) Ileiden Positionen, die als repräsentativ gelten mögen
für Versuche, die \(esensgehalrsgaranrie materiell anzurei-
chern, lassen sich wesentliche Elemente für die nähere Be-
stimmung des §üesensgehalts der Grundrechte entnehmen,
Das in den grob umrissenen Auffassungen zutage tretende
Verständnis beruht jedoch zugleich auf Voraussetzungen, de-
ren Folgen für die hier erörtcrte Fragestellung zu bemerken
sind.

Indem Dürig die Vesensgehaltsgarantie mit Art. I Abs. 1

GG, verstanden als Verbor der Herabwürdigung des Einzel-
nen zum Objekt stxatlichen Handelns, verknüpft, macht er
die Bedeutung der Grundrechre als Sicherungen wesentlich
personaler Freiheit des Einzelnen sichtbar. Freilich erfaßt der
unbedingt und absolut geschützre Bereich vom gewählten
Ansatz her nur den menschenrechtlichen ,,Minimalgehalt"
der Grundrechte. Da dieser bereits durch Art. 1 Abs. 1 GG
gewährleistet ist, ist nicht recht erkennbar, s/elche Funktion
Art. l9 Abs. 2 GG noch daneben erfüllen soll. Auch vermag
die Anwendung dieser Lehre nur eine begrenzte Zahl von
Verletzungen des §üesensgehalts, bei denen es sich zudem in
aller Regel um evidente Fälle handeln dürfre, aufzuweisen.a2

Der entscheidende Einwand richtet sich indes gegen die mit
der Auffassung Dürigs einhergehende Auffüllung des §(e-
sensgehalts der Grundrechte mit ,,'Werten". Soweit diese
durch die speziellen Grundrechte oder durch andere Bestim-
mungen der Verfassung eine normarive Ausprägung erfahren
haben, können nicht diesen unrerlegte §(rerte - die sich nahe-
zu beliebig behaupten lassen -, sondern allein die jeweiligen
Verfassungsnormen für die Bestimmung des'§(Iesensgehalts
eines Grundrechrs maßgeblich sein. Soweit,,'W'erte", etwa im
Blick auf weltanschauliche Neutralität,al durch die Verfas-
sung nicht geschützt sind, dürfen sie für die verfassungsrechr-
liche Frage nach dem §flesensgehalt eines Grundrechts keine
Geltung beanspiuchen; daran t(ann auch die-überdies in ver-
stärktem Maße anfechtbareaa - Berufung auf ein verfassungs-
rechtliches,,Y/ ertsy st e m" as n icht vorbeiführen. rVerden den-
noch verfassungsmäßig nicht fundierre erhische §7erte über
Art. 1 Abs. 1 GG in den'§(resensgehalt der Grundrechte ein-
geschleust, so gerät die personale Freiheit des Andersdenken-
den in Gefahr und wird der menschenrechtliche Ansatz ver-
fehlt.a6

Demgegenüber trifk Häberle nicht die Kritik, nach seiner
Lehre werde der §üesensgehalt der Grundrechte durch vor-
oder außerrechtliche \trflene aufgeladen. §flenn er von ,,lVer-
ten" oder ,,1üertsystem" spricht, meint er in der Verfassung
und in der übrigen Rechtsordnung positioierte Rechrsgüter,
die sich in der Verfassung ,,zusammenschließen" und ,,allein
von der Verfassungsebene aus" zu bestimmen sind. Sein
Maßstab für die Beurteilung von ,,\üerren" ist mirhin im An-
satz ein rechtlicher. Die ganzheitliche Auslegung, mit deren
Hilfe nach Häberle der Geltungsgehalt des Grundrechrs in
seincm Verhältnis zu einfachgesetzlich normienen Rechts-
werten zu deuten isr, läßt sich als Ergebnis der Einsicht be-
greifen, daß Grundrechre als rechtlicb verfaßte Gewährlei-
stungen von vornherein begrenzt sind und zur Ermittlung ih-
rer Reichweite der Konkrerisierung{/ bedürfen, die nicht zu-
reichend ohne den Blick auf den sachlichen und normativen
Zusammenhang zu leisten ist, in den clas Grundrecht zu stel-
len ist. Von hier aus erklärr sich ein Verständnis, welches im
Gesetzesvorbehalt nicht eine von außen an das Grundrecht
herangetragene Schranke, sondern die nähere Ausgestalrung
des sachlichen Gehaks des Grundrechts und die Bestimmung
seincr wesensmäßigen Grenzen erkennt,

Die Sichtweise begegnet indes Bedenhez insofern, als die
normative Bindung des Gesetzgebcrs (Art. 1 Abs. 3 GG) ver-
loren zu gehen droht, wenn Grundrechre nur,,nach Maßgabe
verfassungsmäßiger Gesetze gelten", wenn,,der Gesetzesbe-
griff selbst zum Garanten der Unverletzlichkeit der Grund-
rechte" wird und wenn die sie begrenzende Gesetzgebung
,,sich selbst legitimiert". Maßsrab und Grenze verschwim-
men, Rahmen und Funktion des Gesetzes im Grundrechtsbe-

at P. Häberle (Fußn. 18); s. dazu jetzr aber auch die vielfältigen
Differenzierungen, Forrentwicklungen und Klarstellungen e6d.,
5.322 ff. (,,Iiortschreibung 1982"), denen hier nicht weiter nachge-
gangen werden kann,

a2 E. Grabitz (Fußn. 24), S. I 10.
{} BVerfGE 39,S. l, 68 (9+) : EuGRZ 1975, 126(1a9, 157)-Fri-

stenregelung (abw, Meinung).
a{ Zur Kritik s. eingehcnd Helmut Goerlich, \ifertordnung und

Grundgesetz, I 973, bes. S. I 35 ff . S. ruch Ernst Forsth off,Die U;bil-
dung-des Verfassungsgesctzes, in: Hans Barion u. a. (Hrsg,), Fest-
schrift für Carl Schmitt zum 70, Geburtstag, I 959, S. 35-62, ünd hier-
zu Alexaxtler Hollerbacb, Auflösung der rechtsstaatlichen Verfas-
sung?, AöR 85 (1960), S. 241-27A @eide Ileiträge wiederabgedruckt
in: Mrnfred Friedrich (Hrsg.), Verfassung, 1r78, S. 117-t52 und
S. 153-190, sowie in: Italf Dreier/Friedrich schwegmann (Hrsg.),
Probleme der Verfassungsinterpretation, 1976, S, S|-ZS und S. i'O-
I 0e).

a5 G. Dürig (Fußn. 4O), 5. 122; s. auch r/ers., in: Th, Maunz/G.
Dürig (Fußn. 22), Art. I Abs, I Rdnr. 5 ff.

a6 Das wird etwa erkennbar in dem Beispiel G. Drings (Fußn. 40),
S. 130, die künstliche Insemination sei als ,,naturwidrigär..'Vorgang'-
der das Kind zum ,,Reronenkind", den Vater zu einei,,ven..ib"ön
Größe" und die Mutrer durch die Erwartung degradiere, daß sie den
Gatten als ,,austauschbar" hinnehme - notfalls vorn Staat unter Strafe
zu stellen, Diese Vertung ist für den Fall eines s talnlich erzwunsenen
Verhalrens im Ergebnis sicher zu billigen; insoweit findet sie-ihren
oerfasswgsrechtlichen Grund ohne wiiteres in Art. 2 Abs. 2 oder
Arr. 4 Abs. 1 und 2 GG. Handelt es sich drgegen um einen freien
Entschluß der Beteiligten, der auf wohlerwoginän Gründen beruhen
mrg,-so wird die Freiheit ihrer personalen Selbstbestimmung in ei-
nem höchst privaten Bereich durih die geforderte Strafvorschiift tief
getrotten, - Gegen eine Inhaltsbestimmung des Art. I Abs. I GG,
soweit sie aus der jcweiligen subjektiven-weltanschrulichen odei
ideologischen Position entnommen wird, spricht sich aus Ernst Ben-
d.a,Die Menschenwürde, in: Ernst Bcndju. a. (Hrsg.), Handbuch
des Verfassungsrechts der Bundesrepublik tieutsihland, 198J,
S. 107-128 (113); vgl.. auch r/ers., Erpiobuns der Menschenwürdi
am.Beispiel.der Humangenetik, l98i in: Aus politik und Zeitge-
schichte. Beilage zur Vochenzeitung Das parlament 3/85, S. 18-56.
Vor einer ,,überstrapazierung" dei Art. 1 Abs. 1 GG warnt L.
Schneidcr (Fußn, 22),5. 192 f.,-

'1. Z" diesem Begriff s. Friedrich Müller,lu,ristische Methodik,2.
Aufl. 1976, S. 131 ff.; K, Hesse (Fußn. l), Ränr.6t ff.
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reich verschmelzen und die Bedeutung des'§üesensgehalts im
Sinne eines der beliebigen Disposition des Gesetzgebers ent-
zogenen Bereichs tritt zurück, wenn der an die Grundrechte
gebundene Gesetzgeber deren Inhalt selbst bestimmt, sie mit
ihrem jeweiligen Wesensgehalt ,,ausstattet" und auf diese
\Weise diffuse ,,Normenkomplexe" schafft, in denen geserzli-
che Freiheitsbegrenzungen als verfassungsimmanent erschei-
nen müssen. Freilich leugnet Häberle die Bindung des Ge-
setzgebers an die Grundrechte keineswegs. Der Umfang, in
dem sich das Grundrecht gegenüber anderen Rechtsgütern
durchzusetzen vermag, ist durch Abwägung zu ermitteln, die
danach fragt, ob die Rechtsgüter dem Grundrecht gleich-
oder höherwertig sind. Die Güterabwägung ist jedoch nur
formales Prinzip, nicht inhaltlicher Maßstab. Sie läuft Gefahr,
den Rangwntersch ie d zwischen Verfassungsrecht und Unrer-
verfassungsrecht einzuebnen, und schließt die Möglichkeit
nicht aus, daß ein Grundrecht um vorgeblich ,,höhirwerti-
ger" Gemeinschaftsgüter willen verkürzr und die Verfassung
damit überspielt wird. Mangels präzisen verfassungsrechtli-
chen Maßstabsa8 geht diese lifeise, den §(/esensgähalt der
Grundrechte mit inhaltlichen Konturen auszustanan, bald zu
Lasten seiner Sicherung,

IV. DER \TESENSGEHALT DER GRUNDRECHTE
AUS DER SICHT DES BUNDESVERFASSUNGS-
GERICHTS

Die Praxis des Bundesverfassungsgerichts ist keiner der an-
geführten dogmatischen Positionen zur \üesensgehaltsgaran-
tie ausdrücklich gefolgt. Elemente dieser Lehren findÄ sich
jedoch in der Rechtsprechung in wechselnder Gemengelage.
Trotz vielfacher Stellungnahmen zum Begriff des Vesins[e-
halrs hat Art, 19 Abs. 2 GG keine selbständige Bedeutungär-
langt. Die dieser Norm zugedachte Funktion einer Sicherung
der Grundrechte gegen unzulässige Verkürzung durch den
Gesetzgeber wird vielmehr auf andere Weise wahrgenom-
men. Aus den einschlägigen Entscheidungen wird nur in Um-
rissen sichtbar, was das Bundesverfassungsgerichr unrer clem
unantastbaren §fesensgehalt der Grundrechte versteht.

L Das Bunclesverfassungsgericht bekennt sich zu einem
Varständnis des Art. 19 Abs,2 GG, das dem Gesetzgeber eine
,,absolute Grenze"49 setzt, Es erteilt den Auffassungen, die
bestimmtso oder geeignetsr sind, den Vesensgehalt der
Grundrechte zu ,,relativieren", eine deutliche Absage: ,,Der
liflesensgehalt eines Grundrechts darf nach dem klaren Vorr-
laut des Art. 19 Abs. 2 GG ,in keinem Falle' angerasret wer-
den; die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein solcher
Eingriff ausnahmsweise trotzd€m -zulässig sei, ist gegen-
srandslos."52 Einen ,,Eingriff in den absolut geschütäte.,
Kernbereich" können selbst überwiegende Interessen der
Allgemeinheit nicht rechtfertigen; ,,eine Abwägung nach
Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes findet nicht
statt".5l Gleichfalls verworfen wird der institutionelle An-
satz, indem der \üesensgehalt auch dann als angetastet erach-
rer wird, wenn das Grundrecht zwar materiellrechtlich beste-
hen bleibt, aber im konkreten Fall eine wirkungsvolle Ein-
sriffsabwehr nicht gewährleistet ist.sr''§üorin der unantastba-
ie \Wesensgehalt eines Grundrechrc liegt, ,,muß für jedes

Grundrecht aus seiner besonderen Bedeutung im Gesamtsy-
srem der Grundrechte ermittelt werden".54 Als maßgeblich
erachtet daq Gericht ,,das zu regelnde Lebensverhältnis, die
tatsächlich getroffene Regelung und die gesellschaftlichen
Anschauungen hierüber sowie das rechtlich geläuterte Urteil
über die Bedeutung (.. .), die das Grundrecht nach der ge-
troffenen Einschränkung noch für das soziale Leben im Gan-
zen besitzt".5s

Leitlinie für die inhaltliche Bestimmung des §(esensgehalts ist dem
Gericht ein ,,Menschenbild des Grundgesetzes", welches sich ,,ins-
besondere aus einer Gesamtsicht der Art. 1,2,72,14, 15, 19 und

20 GG" ergibt: Es ,,isr nicht das eines isolicrten souveränen Indivi-
duums; das Grundgesetz hat vielmehr clie Spannung Individuum-
Gemcinschaft im Sinne de r Genreinschrftsbezogcnheit und Gemein-
schaftsgebundenheit tler Pcrson entschicden, olrne dabei deren Ei-
gcnwert anzutasren".56 Unter diesem Illicktvinkel erscheint als letzre
Grenze, vor welcher der Gesetzgebcr hrltzumachcn hat, die \(ah-
rung der Eigenständigkcit der Trcrson. Die Irflicht zur uneinge-
schränkten Anerkennung cles Einzelnen als sclbstverantwortlicher
PersönlichkeiCz schließt es rus, seinc Freihcit durch Gesetz oder auf-
grund Gesetzes sowohl in einer Veise als auch in einem Maße zu be-
schränken, daß der Mensch ,,zum bloßcn Objekt im Staat" gemacht
wird.58 Die Menschenwürde gebietet darüber hinaus, daß dem Ein-
zelnen,,eine möglichst weitgehcnde Encfaltung seiner Persönlichkeit
gesicherC' werden muß.5e Damus folgt für chi Versrändnis der Ge-
währleistung dcs Vcsensgehdrs, daß riiese dcn Bürger nicht lllein ne-
gativ gegen Angriffe abschirmt, sondern - in cinem näher zu bestim-
mcnden Umfang - auch positives Flandeln des Gesetzgebers ver-
langt. Endlich fordert das so gesehenc Menschenbild, clurch entspre-
chende Gesmltung der staatlichcn Gemeinschaft insggsamt ein frei-
hcitliches Lebensklimr zu sichern,60 Hieraus crhellt der Zuslmmen-
hang zwischen dem \ü/esengchaltsschutz für das subjektive Grund-
recht des Einzelnen und der Funktion diescr Gcwährleistung ,,für das
soziale Leben im Ganzcn":6r Zwar gcht es primir um die §(/rhrung
der Freiheit und Gleichheir des einze-inen Bürgers,62 doch erfüllt sich
diese erst in cinem freilreitlichen Gemeinwcsän, und zwischen su[:-

iektiver Vcrbürgung und objektiver Funktion bestcht eine enge
\(echselbezogenheit.o

_ 2._ Mit diesen allgemeinen rüendungen sind Richtpunkte
für die Ermitrlung des lWesensgehaltr g"setrt. Die Leistungs-
fähigkeit.des Ansatzes kann silh erst in den Konhretisierun-
8e, erwelsen.

a) Es ist bemerkenswert, daß gerade der \flesensgehalt des
Grundreclrts aluf. freie Entfaltung d,er Persönlichkeit (Lrr.2
Abs. I GG;« noch die deutlichsten Umrisse erhalten hat. Er

" E1"." *lchen liefcrn auch ciic gruntlrcchtlichen ,,Leitbilder"
(a,a.O., S. 182) nicht. I)er Grundsrtz der Verhälrnismäßigkeit sctzt
bei P, Häberle erst nach vollendcter Giiterabwigung cin und rvircl
überdies im Sinne der ,,stufentheorie" clcs ßundciverfassungsge-
richts (BVcrfGE 7,5.377 (404 ff,)) so flcxibcl gchrndhabt, diß er
maßstabbildende Kraft nur in bcgrenzter.u Umfang entfaltet (s. P.
lläberle, S. 67 ff.).

ae BVerfGE 1 6, S, 1 94 (20I ) - Liquorcntnahme.
50 BVerwGE 2, S. 85 (87); 4,5. 167 (l7t f.).
5r BGHST 4, 5.375 (377); IlcH DÖV 1955,5. 729 (730).
52 BVerfGE, 7,5.377 (4ll).
5r BVerfGE,34, S. 23S (245) - heimliclrc T'onbullaufnahrnc; we-

niger deutlich aber BVerfGE 44, S. 353 (373) = EuGI(Z 1977, t3+
(337) * Drogenberatungsstellc,

5ri BVerfGE 61 , S. 82 (1 13) - EuGI{Z r9s2,321 (325).
5a BVerfGE 22, S. 180 (219) -Sozialhilfe.
55 BVerfCE 2, 5. 266(285) -Notaufnahmegesctz.
56 IlVerfGE 4, S, 7 (15 f.) - Investitionshilfe; 50, S. 290 (353) =

EUGRZ 1979, l2l (137) - Mitbestimmung.
57 BVerfGE 45, S. 187 (228) = gu6p7 1977,267 (278)-lebcns-

lange Freiheitsstraf e.
58 IlVerfGE 27, S. I (6)-Mikrozensus-m.w.N.; 45, S. 187(228)

= EuGRZ 1977, 267 (278) ; 50, S. I 66 (l 75) = EuGItZ I 979, I 80 ( I 8l)
- Ausweisung; vgl. auch 65, S, I (48, 53) * 6116O, 1983, 557 (589,
591) - Volkszählung. - Es bleibt hinter diesem Niveau des Frciheits-
schutzes erheblich zurück, wenn als zusätzliche Voraussetzung eincr
solchen Verletzung der Menschenwürde das subjektive Elemint ei-
ner Verachtung des Eigenwerts der menschlichen Persönlichkeir ver-
langt wird (BVerfGE 30, S. 1 (25 f.) - Abhöruneil). Diese Auffassung
der das Urteil tragenden Menrheit har denn auch bereits in der abwei-
chenden Meinung scharfen Widerspruch erfahren (BVerfGE, 30,
s. 33 (42 f.)).

,e BVerfGE 5, S. 85 (204 f.) - KpD.
60 BVerfGE 35, S. 202 (225) - Lebach,
61 BVerfGE 2,5,266 (285),
62 BVerfGE 50,S. 290(337 f.)=EuGRZ 1979,121(133);61,S. 82

(100 f.) - EuGRZ te82,t2r (322).
6t K. Hesse (Fußn. l), Rdnr.334,
5a Das Recht auf freie Entfrltung der Pcrsönlichkeit(Art. 2 Abs. 1

GG) umfaßt neben dem akthten El.*.nt der ,,allgemeinen Hand-
lungsfreiheit" das allgemeine Persönlichkeitsrecht ils Recht auf /te-

L
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ist dadurch gekcnnzeichnet wortlen, ,,claß dem einzelnen
tsürger eine Sphäre privater Lebensgestaltung verfassungs-
kräftig vorbehalten ist, also ein letzter unantasrbarer Bereich
menschlicher Freiheit bcsteht, der dcr Einwirkung der ge-
samten öffentlichen Gcwalt enrzogen ist".65 Hierzu gehört
auch (nicht: nur) ,,clas l{cclrt, in diesem Bereich ,für sich ztr
sein', ,sich selber zu gehören' (Adolf Arndr, Nj\V 1967, S.

1 845 (1 846)), ein Eindringen ocler einen Einblick durch ande-
re auszuschlie{len('.66 Frcilich stel"rt nicht cler gesamte Bereich
dcs privaten Lebens unter dem absoluten Schutz dcs Grund-
rechts.i'7 Solchen Schtrrz kann vielmehr nur die Intimsphäre
des Einzelnen als,,Kcrnbereich privarer Lebensgesraltung"6s
beanspruchen. Schutzgut ist insclweit die Erhaltung der ,,In-
tcgrität der menschlichen Pcrson in geistig-seelischer Bezie-
hung".c'r - Da positive Konkretisierungen weithin fehlen,
mu{l eine Annähertrng an das gemeinte Verständnis von der
negativen Abgrenzung her erfolgen.

I)en li(esensgehalt des Grundreclrts sah das IJundcsverfassungsge-
richt nicl:t als angetastct an in cinem Fall, in dem der Antrag eines in
eincr oppositioncllcn Gruppe aktiven Politikers auf Verlängerung
seincs I{eisepasses mit dcr Bcgründung rbgelehnt worden war, durch
dcssen bcabsiclrtigte Tcilnahmc an cinem intcrnationalen Friedens-
kongreß würden sonstige erhebliche ßelange der Bundesrepublik
Dcutsclrland irn Sinnc des § 7 Abs. 1 lluchst, a dcs Paßgesetzes beein-
trächtigt.'o Dic hornoscxuelle Berätigung wurde nicht dem engsten
Intimbereich zugcrechnet, weil sie durch die Berührung mit der Per-
sönlichkeitssphärc cines anclercn Sozialbezug erhalte.Tr Drs Recht
des Unternehmers, die Prcise scincr1Vare fre i von staatlicher Geneh-
migung fcstzusetz.en, gehöre nicht zurn vorbelraltlos geschützten
letzten Ilereich menschlicher Freiheit.T! Die absolut geschützte In-
timsphäre wcrde nicht dadurch berührt, daß ein Dritter ohne Einver-
ständnis der Eheleute Einsicht in dercn Scheidungsrkten nimmt.Tl
Die auf ärztlichen Kartcikarten (Krankenblättern) gesammelten An-
gaben tiber Anrmncsc, Diagnose und therapeutische Maßnahmen
seien nicht der unantastbaren Intimsphäre, sondern (nur) dem priva-
ten lJereich des Parienten zuzuordnen, so daß die strafprozessuale
Ileschlagnahme der Arztkartei nicht schlechthin unzulässig ist.7{
Auch diejenigcn Tatsachen aus dem pri..'aten Lebensbereich, die ein
Bürger im Rahmen der Berarung und lletreuung durch einen Sozial-
arbeiter offenbart hat, seien nicht jeder Einwirkung der öffentlichen
Gewalt entzogen; absolutcn Schutz der dadurch begründeten Ver-
trauensbeziehung könne der Einzelne schon deshalb nicht beanspru-
chen, weil er,,den innersten Bezirk, der ilTm um seiner freien und
sclbstverantwortlichcn PcrsönlichkeitsentfrhunB vcrbleiben muß,
zwangsläufig verläßr, sobalcl er sich anderen freiwillig mitteilt".75 Die
polizeiliche Vcrwertung eincs heimlich aufgenommenen privaten
Tonbands über eine vertrauliche geschäftliche Unterredung greife
nicht in den ,,absolut geschützten Persönlichkeitsbereich" der Ge-
sprächspartner ein.76 Auch der Briefverkehr eines Untersuchungsge-
fangenen mit seinem E,hepartner stehe nicht unter absolutem
Schutz.77

Auf der anderen Seite finden sich nur wenige Außerungen des Ge-
richts, durch welche der Bereich, in den einiudringen der öffentli-
chcn Gewalt verwehrt ist, positiv gekennzeichnet ist. Hierzu gehört
dic Erwägung, drß die Verwertung eines heimlich aufgenommenen
Tonbands unzulässig sein möge, wenn es,,höchstpersönliche Dinge,
die der unantastbaren Intimsphäre zugerechnet werden können", be-
treffe.78 Es könne den ,,unanlastbaren innersten Lebensbereich" be-
rühren, wenn in einem durch das Fernsehcn ausgestrahlten Doku-
me_ntarspiel über ein aufsehenerregendes Gewaltvirbrechen das Fa-
milienleben sowie homosexuelle [eziehungen eines narnendich Be-
nannten ßeteiligten irn einzelnen dargestelli werden.Te Als Bestand-
teil der. verfassungsrechtlich verbürgtän Intimsphäre der Frau wurde
auch dic Schwangerschaft bezcichnlt.so Unveriinbar mit der ltrfürde
des Menschen wäre ferner ein Zwang, durch eigene Aussagen die
Voraussetzungen für eine strafgerichtliche Verurteilung oder die
Verhängung entsprcchc'nder San-ktionen liefern zu müsJen.sr Zum
geschützten Bereich zählt endlich das Verhältnis des Einzelnen zu
seiner Sexualität; er kann deshalb ,,grundsätzlich" selbst drrüber be-
finden, ob, in welchen Grenzen und mit.welchen Zielen er Einwir-
kungen Dritter auf diese E,instellung hinnehmen will.s!

b). Ganz. im Gegensatz zu den vielfältigen Bemühungen,
aus dem Schutzbereich des,,unbenannten,rallsemeinen F"rei-
heitsrechts des Arr.2 Abs. 1 GG einen absolüt geschützten
Kern heratrszuarbeiten, steht die durchaus sperlthe Recht-

sprechung cles Bundesverfassungsgerichts zum §(esensgehalr
spezieller Fre ib eitsre cbt e.

Im Zusammenhang mir dem Schutz ungeborenen Lebens ist die
Rede von Art. 19 Abs. 2 GG, freilich nicht in der Absicht, vom
Schutzgut Lebcn noch einen unantastbaren lWesensgehalt abzu-
schichten.8i Für Eingriffe in die körperliche Unversehnheit (An. 2
At:s. 2 Satz 1 GG) vurde eine ,,absolute Grenze" angenommen, de-
ren Überschreitung den Vesensgehalt des Grundiechts antasren
würde. Sie werde nicht überschritten durch die Ermächtigung des

§ 8l a SIPO, der gegen den \(illen des Beschuldigten körperliche
Eingriffe zu (Jntcrsuchungszwecken gestattet, wenn sie von einem
Arzt nach den Regeln der ärztlichen Kunst vorgenommen werdcn
und einen Nrchteil für die Gesundheit nicht befürchten lassen.sa Ein
Gesetz, drs ärztlichc Heileingriffe generell ohne Einwilligung des Be-
troffenen gestattete und den Menschen allenfalls zum bloßen Gegen-

$ehtierungtles engeren persönlichen Bercichs, narnentlich der Pri-
Ilt: y!!l Intimsphäre.(zu weiteren Konkretisiertrngen vgl, etwr
B-Vc-rfGE s6, S.-37 (41 ff.): EuGRZ 1981, 311 - Selbstbezic[tigung;
63, S. 131-(142 f.) = EuGRZ 1983, 152 (153) - Gegendarstellung;65,
S. I (41 f[.)-= EuGRZ 1983,557 (58s). §(uährend die r[geÄeine
Hendlungsfreiheit unter dem Vorbchalt jeder verfassungsg-cmäßen
Itechtsnorm steht (IlVerfGE 6, S. 32 (36 ff.) - Elfeg, isr-die engere
Persönlichkeitssphäre nach der Rechtsprechung clcs BundcsveJas-
sungsgerichts durch Art.2 Abs, I in Verbinclung mit Arr.l Abs. 1

GG gewährleistet, was einer Verstärkung dcs Grunclrecl.rtsschutzes
dient (vgl. IlVerfGE 51, S. 148 (153 f.) : EuGRZ 1980, 413 (414) -
Eppler).

6t BVerfGE 6, S. 32 (al); 8, S.2Z.t (328 f.) - Preisgesetz;27, S. I
(6);27, S. 344 (350 f.) - Schcidungsrkten; 32, S. 373 (379) - Arztkar-
1eiq.l-+., 

S. ?18 (2_45); l. auch BVerfGE 34, S. 269 (2St) - Sorayr-, dort
freilich nicht als ,,absolute" Gewährleistung bezeichne{Josef /v!,
Wintrich, Zur Problematik der Grundrechte, 1952, S. l5 f., und 6.
Ddrq (Fußn. 45), Art. I Rdnr.37.

66 BVerfGE 35, S. 202 (220).
67 St. Rspr.,s. BVerfGE6,S. 389 (433)-Homosexualitit; 27,S. I

(7);27,5.344 (351);32, S.373 (37e);33,5. 367 (376 f.) - Zeugnisver-
wcig-grungsr.echt für Sozialarbeiter; 34, S. Zl8 (Z4S f.); 35, S, 5S llly -
Briefkontrolle in Untersuchungshaft; 35, S,202 (220).

68 So BVerfGE 34, S. 238 (245 f.).
6e BVerfGE 27, S. 344 (351).
70 BVerfGE 6, S. 32 (41).
7r BVerfGE,6, S. 389 (433).
7! BVerfGE 8,5. 274 (328 f.).

1l lY*{9E 27,5:344 (351); ebenso 34, S. 2os (208 f.).
]1 lyerfcE ?2, r.37? (379); ebenso 44, S. 35j (372i = EucRZ

197!-, 3_1! (337) für die Klientenrkten einer Drogenbtratungsstelle.r B_VerfGE 33, S. 367 (372); demgemeß wurde ein sträfprozes-
suales Zeugnisverweigerungsrecht für Sozialarbeiter verneint. Eben-
so BVerfGE 38, S. 312 (320) - EuGI{Z 1975, l1t (l 12) -Zeugnisver-
weigerungsrecht für Tierärzte: Die Ergebnisse .inei tieräätlichen
Untersuchung gehören nicht zum unant;stbaren Bereich der privats-
phäre des Tierarztes. S. auch BVerfGE 56, S. jl (49 I.) = EuGRZ
r981, 31 1 (312),

76 BVerfGE 34, S. 238 (24S).

. ]1 !Y.f{9P 3s, S. 35 (3e f.); ebenso 42,5.234 (236) = EucRz
1976,280 (281).

78 BVerfGE 34, S. 238 (248).

Mler{cE 35, S. 202 (243 f.), dort offen gelassen.

, 8c BVetfGE 39, S. I (42) - EuGRZ 1975, 126 (140). _Nimmt man
das Gericht hier beim \Wort, ließe sich die in §'5 Ats. I Satz I des
Mutterschutzge-setzes normierte Pflicht zur-Offenbarung einer
Schwangerschafr im Arbeirsverhältnis wohl nicht halten - ein;Foi;;-
rung, die. freilich das Bundesverfassungsgericht selbst nichr zie'ht,
wenn es der werdenden Mutter die entsp-rächende Mitteilung an den
Arbeitgeber deshalb zumutet, weil sie .nicht im Hinblick i*.t*n
bei ihr bestehende innere Hemmungen einen bedingungslosen
Schutz zu Lasten anderer beanspruchenx könne (BVerfGElZiS, zll
(278); vgl. auch 52, S. 357 (366 I.; - EuCRZ 198ö, 87 (89)),

ll !Y*{9E s6, S. 371&y = eucRz re81, 3il (3li).
t2 BVerfGE 47,5.46 (23) = Bu6n, ß79,57 i64)'-Sexualkun-

deunterricht; s. ruch BVerfGE 49, S. 2S6 (298) = guCnZ §79,5A
(51) - Transsexuelle.

sr BVerfGE 39, S. I (43) - EuGRZ 1975, t26 (l4o).
- .8{ BVerfGE 16,S. 194 (201); 17, S, tOB (l17)-Hiinkammerluft-
tüllung; 27, S. 2l I (219) - Elektroenzephalographie; 47, S. 239 (248)
= EuGRZ 1978,96 (97 f.) - Haar- und'Baruiacht.
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stand üon Gesundheitspolitik machte, würde indes den rüy'esensgehalt

des Rechts auf körperliche Unvcrsehrtheit berühren.85 Daß das

Grundrccht der Informationsfreihcit (Art. 5 Abs. I Satz 1 GG) über
einen Vesensgehalt verfüge, ist eher beiläufig erwähnt und nicht nä-
her bestimmt; in der auf Gründen des Staasschutzes berultendetr
Öffnung und Prüfung aller aus der DDR kommenden Postsendun-
gen, bei deren äußerlichem Betrachten sich der Verdacht aufdrängt,
sie enthielten eine der Einziehung zugängliche Schrift, liege iedenfrlls
weder ein generell unzulässiger Eingriff in die Informationsfreiheit
noch ein solcher in das Brief- und Postgehcimnis (Art. 10

Abs,l GG).86 Veiteren Stellungnahmen zum lVesensgehalt der Be-
rufsfreiheit (Art. 12 GG) hat das Bundesverfassungsgericht selbst
den Bodcn entzogen, indem es - in kurzschlüssiger Übertragung der
zum Zitiergebot (Art. 19 Abs. 1 Sau 2 GG) enmickelten teleologi-
schen Reduktion - mit rein begrifflichen Gründen die Anwendbar-
keit des Art. 19 Abs, 2 GG auf den Regelungsvorbehalt dieses

Grundrechts verneint hat,87

Die einzige Entscheidung, in der ein Verstoß gegen Art. l9
Abs. 2 GG angenommen wurde, berriffr die Freiheit der Per-
son (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG): Diese ist in ihrem §fesensgc-
halt angetastet, wenn sie entzogen wird allein zu dem Zweck,
einen erwachsenen Menschen, der weder sich noch andere ge-
fährdet, zu bessern, indem er in einer Anstalt zu einem geoid-
neren Leben hingeführr, an regelmäßige Arbeit gewöhnt oder
auf Dauer seßhaft gemacht wird; der Sraar hat nämlich nicht
die Aufgabe, seine Bürger zu bessern.ss Dient die Ansraltsun-
terbringung hingegen dem Schutz der Allgemeinheit - und sei
es auch nur vor der Belastung mit vermeidbaren Kosren -, so
berührt die mit ihr verbundene Freiheitsenrziehung den lVe-
sensgehalt des Grundrechts nicht.se

c) Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
zum Inhalt und zur Reichweire der §fiesensgehaltsgarantie
wird ergänzt durch die Figur des ,,Kernbereichs", die ohne
ausdrücklichen Rückgriff auf Art, 19 Abs. 2 GG entwickelt
wurde. Diese Argumentation betrifft im wesentlichen die
grundrechtlich geschützten Institute, findet sich aber auch
außerhalb dieser Zusammenhänge. Sie beruht auf der Er-
kerrntnis, daß namentlich geschützte Rechtseinricbtungen in
besonderem Maße der gesetzlichen Ausgestaltung bedürfen,
um wirksam §/erden zu können. Auch insoweit ist dem Ge-
setzgeber eine äußerste Grenze gezogen, deren Verlauf im
einzelnen in der Rechtsprechung allerdings mehr angedeutet
als absolut fixiert wird.

So sichert die Institutsgarantie des Art. 14 Abs. 1

Satz 1 GG unbeschadet aller gesellschaftlichen und wirr-
schaftlichen Veränderungen einen Grundbestand von Nor-
men, die als Eigentum bezeichnet werden. Sie verbietet, daß
solche Sachbereiche der Privatrechtsordnung entzogen wer-
den, die zum elementaren Bestand grundrechtlich gischütz-
ter Betätigung im vermögensrechrlichen Bereich-gehören,
und damit der durch das Grundrecht geschürzte Freiheitsbe-
reich aufgehoben oder wesentlich-geschmälert wird.eo Rege-
lungen der Freiheit der Eheschließung müssen die wesenili-
chen, das Institut der Ehe bestimmenden Strukturprinzipien
beachten, die sich - wie erwa das Prinzip der Einehi - aui der
Anknüpfung des Art. 6 Abs. I GG an vorgefundene über-
kommene Lebensformen ergeben.el Der durch Art.9
Abs. 3 GG geschützte Kernbereich der Koalitionsfreiheit
umfaßt die Garantie eines gesetzlich geregelten und geschütz-
ten Tarifvertragssystems, dessen Partner frei gebildäre Koali-
tionen im Sinne des Art. 9 Abs. 3 GG sein müssenle2 er wird
angerastet durch Regelungen, die das Betärigungsrechr der
Koalitionen beschränken, ohne zum Schutz anderer Rechrs-
gürer von der Sache her geboten zl sein.el Art. 9 Abs. I GG
eewährleistet - im Interesse eines effektiven Grundrechts-
ichuues - einen Kernbereich des Vereinsbestandes und der
Vereinstätigkeit.ea Beschränkungen der Selbstverwaltung der
Gemeinden (Art. 28 Abs.2 Satz 1 GG) müssen deren Kern-
bereich unangetastet lassen;es bei der Bestimmung dessen,
was zum Kernbereich der Garantie gehön, ist der geschichtli-

chen Entwicklung uncl den verschicdenen historischen Er-
scheinungsforrnen der Selbstverwaltung Iiechnung zu tra-
gen,e6 ohne Anderungen auszuscl.rließen, ,,clie in der Linie ei-
ner vernünftigen Foitentwicklung des überkommenen Sy-
stems liegen".eT- In seiner Unbcstirnmtheit ebenso wie in sei-
ner Funktion als äußerster Grenze glcicht der Kernbereichs-
schutz der §flesensgehalrsgarantie.erDaß eine ähnliche Über-
einstimmung hinsiihtlichäer,,Dynamik" der Verbürgunge'
besteht, Iaßidie Rechtsprcchung zu Art. 19 Abs' 2 GG frei-
lich nicht erkennen.

3. Überblickt man diesc Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts im ganzen, so vcrmitrelt sie offenbar gerin-
gen Ertrag. Er beschränkt sich im wesentlichen auf clie Er-
kenntnis, dafi der Gesetzgeber bei Ilegrenzung und Ausge-
staltung der Grundrechtelinen Vescnsgehalt oder Kernbe-
reiclr zu achten hat. Konkrete Ansätze in der Richtung'Zo'
nen schwächeren, stärkeren und absoluten Freiheitsschutzes
zu bezeichnen, lassen sich ehesrens beim Rccht auffreie Ent-
faltung der Persönlichkcit ausmachen, bei dem die Grenze
der absolut geschützren Intimsphäre freilich in einem Maße
eng gezogen ist, drß die Annehme, die öffentliche Gewalt
würde in diesen innersten Bezirk einzudringen versucht sein,
unter den gegebenen Bedingungen durchaus fernliegend er-
scheint.

Der Befund erlaubt indes allenfalls den Schluß, daß das

Bundesverfassungsgericht die These eine s absoluten Schutzes
des §fesensgehalm der Sache nach nicht einlöst. Die der lVe-

sensgehaltsgaranrie zugedachte Funktion einer materialen
Bindung dei Gesetzge6ers im Grundrechtsbereich sucht die
Rechtsprechung ungiachrct des Art. 19 Abs. 2 GG auf ande-
ren \fegen zu wahrän. In welchem Maße hierbei/znktionale
Aquioalenz herrscht, zeigt die Betrachtung einschlägiger
Entscheidungen.

a) Als Maßstab zur Begrenzung von Grundrechtseingrif-
fen dient dem Gericht in eisrer Linie der Grundsatz der Ver'

85 BVerfGE,52, S. 131, r7l (175) = EuGIIZ 1979,506(514,519)-
Arzthaftung, abw. Meinung.

86 BVerfGE 27, S; 88 (99, lO2 f.) - Verbringungsverbot.
87 Seit BVerfGE 13,5, 97 (122);s. \V. Schmidr (Fußn. 29)' S, 514;

K. Hesse (Fußn. l), Rdnr. 302, 331. Vgl. auch - zu Art, 14 GG -
BVerfGE 14,5, 263 (277 f .)-Feldmühle; anders aber jetzt BVerfGE
58, S. 3OO (348) - EuGRZ 

'1982, 
l2O (129) - Naßauskiesung; BVerf-

GE 61, S, 82 (l l3) - EuGRZ 19s2,321 (325).
88 BVerfGE 22, S. 180 (219 f.) - Sozialhilfe.
P BVerfGE 30, S, 47 (53) zu § 26 BSHG a. F., der die Unterbrin-

gung zur Arbeitsleistung ermöglichte, wenn wegen beharrlicher Ar-
beitsverweigerung Hilfe zum Lebensunterhalt zu gewähren war,

e0 BVedGE 24,5.367 (389) -HamburgerDeich.er BVerfGE 10, S. 59 (66 f,) - Stichentscheid; 29, S, 166 (176) -
Familienbuch;31, S. 58 (69 f.).

'2 BVerfGE 4, S. 96 (108).
er BVerfGE 19,S, 303 (321 f,)-Personalratswahl;28,S. 295(303)

- Mitgliederwerbung;50, S. 290 (368 f.) : EuGRZ 1979, l2l (l4r),
ea BVerfGE 30,5.227 (241) - Vereinsname.
et Dazu näher Rudolf Steinberg, Die verfassungsrechtliche Ge-

währleistung der kommunalen Planungshoheit,JuS 1982, S. 578-583
(579 ff .); zuiammenfasse nd Willi Blümel, \Wesensgehalt und Schrrn-
ken des kommunalen Selbstverwaltungsrechts, in r Albert von Mutius
(Hrsg,), Selbstverwaltung im Staat der Industriegesellschaft. Festga-
be zum 70. Geburtstag von Georg Christoph von Unruh, 1983, S.
265-103.

e6 BVerfGE 50' S. 195 (201) = EuGRZ 1979, 227 (Rsprber.
Nr. 1 8) - Gemeindename - m.w.N. ; 56, S. 298 (312) = EuGRZ 1 98 1,
478 (Rsprbcr. Nr. 7) - Militärflugplatz,

ez BVerfGE 38, S. 258 (278 f.) - Magistratsverfassung.
eB R. Steinberg (Fußn. 95), S. 580.
ee R. Steinberg (Fußn, 95), S. 580, und W. Blümel (Fußn. 95), S,

285 ff., zum Schutz des Kernbereichs der Selbstverwal rungi E. Den-
ninger (Fußn, 13), Rdnr. 10, zur'Vesensgehaltsgarantie.

\
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hältnismäfiigkeir. In der ihm beigemessenen Funktion, die
Befugnis des Gesetzgebers zur Bischränkung unter Geset-
zesvorbehak srehender Grundrechte auf dai erforderliche
und zumutbare Mindestmaß einzuengen, erserzr er in der
Rechtsprechung,weithin die Prtifungliner Verlerzung des
Vesensgehalts. Wenngleich vcrfassungsrcchtlich im Reihts-
staatsprinzip (Art. 20 Abs, 3 GG) verorter, erscheint der
Grundsatz als Ausprägung des ,,§(/esens der Grundrechte
selbst, die als Ausdruck des allgemeinen Freiheitsanspruchs
des Bürgers gegeni.iber dcm Staai von der öffentlichen öewalt
jeweils nur so weit beschränkt werden dürfen, als es zum
Schutz öffentlicher Interessen unerläßlich isr".1oo Seine An-
wendung kann bereits in den Fällen, in denen der durch das
Geserz angesrrebte ?weck als solcher von Verfassungs wegen
nicht in Frage gesrellt wird, einen effehtiven Grundreclits-
schutz bewirken, ohne daß es eines Rückgriffs auf den Ve-
sensgehalt bedarf. Ein ,,absoluter" Schuti ist dadurch aber
nicht gewährleister.

Demgemäß wurde die ßeiziehung von Scheidungsakten im Diszi-
plinarverfahren ohne Einverständnis der Eheleure-mit der Begrün-
dung beanstandet, die damit verbundene Offenbarung von Voigän-
gen-aus dem.Privatleben sei für dic Durchführung eines Diszipliiar-
verfahrens nicht ohne weiteres erforderlich und si-ehe zur Bedäutung
der Sache und zur Stärke des Tatverdachts außer Verhältnb,ror pi!
Ileschlagnahme einer Arztkartei als erheblicher Einsriff in die pri-
vatsphä.re des Patienten läßt sich nicht allgemein mit dim Inrcresse an
der Aulklirung von Straftrten rechtferri[en, die allein dem Patienten
z,lr Last gelegr werden.r02 Entsprechend ist die Beschlagnahme von
Klientena_kten einer Drogenkartei nicht generell durch diä Belange ei-
ner funktionstüchtigen Strafrechtspflege gercchtfertigt, sondern-ver-
fassungsrechtlich zu mißbilligen, wenn siä lediglich dizu dienen soll,
die Klienten des stralbaren Erwerbs und Besities von Rausclrgift zu
überführen und - ohne weitere Anhaltspunkte - den von ihnen"zu ih-
rcn Lieferanten führenden lü/eg sichtbrr zu machen.los Die polizeili-
che Verwertung einer heimlich gefertigren Tonbandaufnahme über
eine ver,trauliche geschäftliche tlnterreäung ist unzulässig, wenn sie
der Aulhlirung von Straftaten geringeren Gewichts dien;n soll. ro4

Die (zwangsweise) Erhebung personenbezogener Daten läßt sich vor
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nui insoweit rechtfertigen,
als die Daren einen sozialen Bezug aufweisen, ,,unzumutbäre.. int'ime
Angaben sowie Selbstbezichtigungen ausgeschlossen sind und ihre
nicht anonymisierte Verarbeitung ieitlichiowie durch eirren geserz-
lich bestimmten Zweck begrenzt ist.torn Mit der Bedeutung de:r Mei-
nungsfreiheit in der ehelichen Privatsphäre isr es nicht iereinbar,
Briefe eincs U-ntersuchungsgefangenen an seinen Ehegatten wegen
unsachlicher Außerungen-ü"ber d"as rnhängice Strafväfrhr.n oä..
über die in diesem Verfahren tätigen Richter Inruh.1,.n.toi Die An-
ordnung der Liquorentnahme odir der Hirnkammerluftfüllung zur
Festste.llung der Zurechnungsfähigkeit eines Beschuldigten in iiner
Bagatellsache steht nicht in angemessenem Verhältnis iur Schwere
der zu ahndenden Straftat.rc6 Där in der Untersuchungshaft liegende
Eingriff in die Freiheit ist nurhinzunehmen, *.nn un.l"soweitdäs In-
teresse in vollständiger Aufklärung der Tat und rascher Bestrafung
des Täters nicht anders gesichert wärden kann; das ist nicht der Fa[]
wenn die Ermittlungen zögerlich geführt wurdenloz oder das Gericht
mit Strafsachen überlastet-ist.ros Ein Heftbefehl drrf, auch wenn er
außer Vollzug gesetzt wurde, nicht ohne weiteres über mehrere lahre
\in1eg aufrechterhalten werden.r@ Maßnahmen zur überwaÄung
des Telefonverkehrs von und nach den Ländern des Verschauer pakl
tes zu dem Zweck, den Bestand des Scaates vor bewaffneten Anerif-
fen von außen zu sichern (,,strategische Kontrolle..), sind mangelfan-
derer Erkenntnisquellen dem E-inzelnen ,rrrrnui.n, weil är von
Maßnahmen dieser Art allenfalls gelegentlich getroffenwird und sei-
ne Person anonym bleibr, während ein Eins"ti dieser Mittel zur Ab-
wehr von Gefahren für die innere Sicherheit (,,polizeiliche Kontrol-
le") unverhältnismäßig und deshalb mit nii.'to GG unvereinbar
isr.r0e. D'e Freihcir dei Niederlassung als Apotheker darf objektiv
nicht schon mangels Bedürfnisr.r, ronä.- 

"rri 
dann beschränki wer-

den, wenn andernfalls die Volksgesundheit eefährdet wäre,rro Die
Verhängung eines vorläufigen Ber"ufsverbots iür einen Rechtsrnwalt
setzt dieleststellung voraius, daß eine weitere Berufstätigkeit kon-
krete Gefahren für die Rechtsuchenden oder das Funktio*nieren der
Rechtspflege befürchten läßt, und isr nichr allein im Blick auf Schwe-
re und Umfa-ng-der Pflichtverletzung oder aus berufsscändischem In-
teresse gerechdertigt,ll I

b) In der Handhabung durch des Bundesverfassungsge-

richr isr die Kontrolle der Verhältnismäßigkeit nicht auf Eig_
nung,-Erforderlichkeir und Angemessenf,eit des Mimels iä
Verhältnis zu einern als solchen feststehenclen Zweck be_
schränkt. Vielmehr prüft das Gerichr daniber hinaus clie Le_
gitimität des Gesetzesz@eches im Blick auf das konkret be_
troffene Grundrecht. Da dessen Gehalt die Gesmltungsfiei_
heit des Gesetzgebers zu begrenzen v€rrhaq,l12 ist dai zum
E]ngriff ermächtigende Gesetz ,,im Lichre dJr Bedeutung des
Grundrechrs" zu sehen und auszulegen.lI Dieser Zulam-
menhang trirt besonders deutlich hervor in der Rechtspre-
chung zum Verhältnis zwischen Meinungsfreiheit und,,afig.-
meinen Gesetzen" (Art. 5 Abs. 2 GG),äie hiernach ur, ä.,
Erkenntnis der werrsetzenden Bedeuiung des Grundrechts
im freiheitlichen demokratischen Staat auizulesen und so in
ihrer das Grundrechr begrenzenden Virkung ielbst wieder
einzuschränken sind,r 1'r

Die damit gesrelhe Aufgabe einer Zuordnung von Frei_
heirsrechr und begrenzendem Gesetz sucht die-Rechtspre-
chung im allgemeinen drrch Güterabuäsunp 2u 15,r.i.rrs
Den Gründen und Folgen dieser Argumeniatio"nsfigur soll an
dieser Stelle nichr näher nachgegangen werden.rü Im hier
erörterren Zusammenhang isi das Interesse darauf be-
schränkt, anhand dieser Rächtsprechung die These zu bele-
gen, daß in der Praxis des Bundeiverfassringsgerichts weniger
die Idee eines absolut geschürzten Vesensg:e[alts im Vordir-

rcc BVerfGE 19, S. 342 (348 f.) - Haftverschonung;65, S. I (4.1) =
EuGRZ 1983,557 (588 f.).

lcr IlverfcE 27,5. 344 (J52 ff.); 3a, S. 205 (20S f.)
rm IlVerfGE 32, S. 373 (381).
r0r BverfGE 44, S. 353 (37S ff.) : EuGRZ 1977,134 (33g).
rc4 BVerfGE 34, S. 238 (248).

:::. IyelLG_E65,!. I (4s f.) = EuGRZ 1e83,5s7 (s8e).

_- -ro5 
BVerfGE 35, S. 35 (a0); a2, 5.2t4 (237) - fubn2 §76,280

(28r ).
106 BVerfcE 16, S. 194 (2oZ t.);17, S. 108 (118 ff.).
ro7 BVerfGE 20, S. 45 (50).

'ot BVerfGE 36,5.264 (271 f .).
roe BVerfFE 53, S. 152 (162) = Bu6g7 1980, 143 (145).
roei BVerfG EuGRZ 198.1, S.504 (5o8f.,5lO,5li) _'post- und

Telefonkontrolle.
rro BVerfGE 7,5.377 (405).
IIr BVerfGE 44, S. l05 (l 18) = EuGRZ 1977, 177 l7il:vpl. auch

45,5. 422(428 f.) = EuGRZ 1977,356 (357 f.) -Amtsenthebuig eine,
Notars.

'f2 BVerfGE 7,5.377 (404).

^ .',, PY:.icPZ,.!. 1e8L298 f.)-Lüth;12,S. llJ(12a f.)_Schmid/
Sp::q*' 13, S. 318.(325) -, Eheg_atten-Arbeitsv-enrag; I Z, S: tO8 (I I7).
- r-lre S_uffogattunktion dieses Verfahrens im Blick auf Art. lg Äbs. i
GG,wird hervorgehoben in BVerfGE 7,5.371 (4ll): ,,Inhelt und
tLmtanq der -Regelungsbefugnis des Gesetzgebers'nach Art. l2
Abs. 1 Satz 2 hssen sich schon durch eine Auslegung, die dem Sinn
des Grundrechts und seiner Bedeutuhg im sozialJn lZü.n Re.hnune
1rägq weitgehend sachgemäß bestimmen; es bedarf drru ni.h,ä.!
Rückgriffs auf die 

- 
Schranke des rVesensgehalts (Art. 19

Abs.2 GG)."

^ ]l !!. ntq'. seit BVerfGE 2,.S. t?8 (208 f.); s. noch BVerfGE 28,
:: l?1.(201 f.) - Dienstseheimnis; a2, S. 143 il50) = EuGRZ 197ä,
3 I 5.(3 16) - DGB ; 42, S. I 63 (_! 69) = EuGXZ tizo, 5s (3 I a) _ Echteil
n ach ; 44, S. 197 (2oz) = Eu G RZ iSZz, to+ lloS f . j_ Solidaritätsadres_

::iL7, S._19q(ä2) = EuGRZ 197s,14, (la6)-§(rahtspot;50, S. 234
(2a!*: Ey§RZ 1979, t7s -- Geric-h_tsräpoiteri 54, §. ng 036) =
P:§R^z^ _1?!91 .a 

1 5_(4 17). -.Kunstkritik ; io, s. äs+ (z+01 - riuchZ
t982,280.(2.8D- Kredithaie; 64, S. l08 (us) = EubRZ 1984, 90 _
uhrttregeheimnis; konkreter.ietzr 66, S. l l6 (138 f.) = EuGRZ I9g4,
300 (303) - Springer/Wallrrff (Entwicklung'normativer LeitprinziJ
pren).

.-.'l! Z, B. BVerfGE z, S. 198 (210 f.); 7,5,377 (405); 2t, S.2a5
(249) - Arbeitsvermittlungsmonobol; rö, S. zpz frril _ iirdoibevor-
l1yng; 35, S. 185 (190) - Haftgrund Viederholungsgäfahr;35, S. 202
(22r);49, S. 24 (55 f.) - EuGRZ 1928, 330 (332 f) J 6on,"ktrp.r.._
gesetz,

r16 S. dazu Bernhard Schlnh, Abwägung im Verfassungsrecht,
1976; Har-ald. Schneider, Die Güterrbüägüng des BundeäeJas_
sungsgerichts bei Grundrechtskonflikten, li79I
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grund sreht, denn vielmehr die Erwägung, als ,,vorrangig" cr-
kannte Itechtsgüter zwar unler möglichster Schonung, aber
soweit erforderlich auch zu Lasten von Grundrechtcn zur
Geltung bringen zu müssen. Die Rcichweite des auf diesem
Vege gewährleisteten Grundrechtsschutzes erhellt aus

Grenzfällen mit höchster Eingriffsintensität :

Durch Arr. 1 des Gesetzes zur Beschränkung des Brief-,
Post- und Fernmeldegehcimnisses (G 1O) ist den zuständigen
Behörden unter anderem ,,zur Sammlung von Nachrichren
über Sachverhalte, deren Kenntnis notwendig ist, um clie Ge-
fahr eines bewaffneten Angriffs auf die Bundesrepublik
Deutschland rechtzeitig zu erkennen und einer solchen Gc-
f.rhr zu begegnen" (§ 3 Abs. 1), die ßefugnis eingeräumr, dem
ßrief-, Post- oder Fernmeldegeheimnis unterlicgende Sen-
dungen zu öffnen und einzusehen sowie den Fernschreibver-
kehr mitzulesen, den Fernmeldeverkehr abzuhören und auf
Tonband aufzunehmcn (§ I Abs. I ), ohne daß der Betroffene
über die Bcschränkungsmaßnahme nachträglich unterrichter
werden muß, wenn bis zum Ablauf von fünf Jahren eine Ge-
fährdung des Zwecks der Beschränkung ,,nichr ausgeschlos-
sen werden kann" (§ 5 Abs. 5). Sind diese* denkbir weiten
und unbestimmlen - Vortussetzungen gegeben, was richter-
licher Nachprüfung entzogen ist (§ 9 Abs. 6), so ist die Ga-
rantie des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses der Sache
nach außer Kraft. Die auf Art. 10 Abs. 2Satz 2 GG gestürzte
Ermächtigung zu präventiven Beschränkungsmaßnahmen
hatte vor dem Grundgesetz, namenrlich vor dem Grundrecht
des Art. l0 Abs. 1 GG, gleichwohl Bestand, weil die Grund-
rechtseinschränkung für erforderlich gehalten wurde, den
Bestand der Bundesrepublik Deutschland und ihre freiheitli-
che Verfassungsordnung als,,überragendes Rechtsgut" wirk-
sam zu schützen.r17 Unter Berufung auf die Nonvendigkeit
einer Auslegung der Grundrechte aus dem ,,Konrext derVer-
fassung" zieht die verfassungsrechtliche Begründung der
Entscheidung ergänzend heran, daß sich das Grundgesetz für
die,,streitbare Demokratie" entschieden hat, daß die Institu-
tion des Verfassungsschutzes durch Kompetenznormen der
Verfassung (Arr.73 Nr. 10, Art. 87 Abs. I GG) legitimiert
ist und daß den Grundrechten ,,durch Rücksichten auf Ge-
meinwohl und zum Schutz überragender Rechtsgürer" Gren-
zen gezogen sind.lls

Die in §211 Abs. I SIGB angeordnete lebenslange Frei-
heitsstrafe für Mord ermächtigt und verpflichtet - nach Maß-
gabe einer verfassungskonformen Auslegung der Tarbe-
irandsmerkmale - den Richter dazu, die Freiheit der Person
auf Dauer zu entziehen. Dieser schwerste Eingriff in das
Grundrecht aus Art.2 Abs. 2 Sarz2 GG hatte Bestand im
Blick auf die Schwere der Straftat und das Verschulden des
Täters, das Sicherungsinteresse der staatlichen Gemeinschaft
sowie den Schutz des menschlichen Lebens als eines ,,überra-
genden Rechtsguts".lre Das Verfassungsgebot,durch eine ge-
ietzliche Regelung der bedingten Entlassung dem Verurtäil-
ren ,,eine konkrete und grundsätzlich auch realisierbare
Chance" zur späteren §fliedergewinnung seiner Freiheir zu
gewährleisten, wurde - ohne klaren Bezug zur Frage nach der
tVahrung des §flescnsgehalts des Rechts auf persönliche Frei-
lTeir - aus der Pflicht zur Achtung der Menschenwürde ent-
wickelt,,20 Die vom Bundesverfassungsgericht unternomme-
ne entstehungsgeschichtliche Rechtfenigung der Verträglich-
keit der absoluten Strafdrohung mit Art. 2 Abs.2 Satz 2 und
An. 19 Abs. 2 GG tritt gegenüber den dargelegten materiel-
Ien Erwägungen in den Hintergrund.l2l

Unter dei Voraussetzung, daß von einer terroristischen
Vereinigung eine gegenwärtige Gefahr für Leben, Leib oder
Freiheiieinär Person ausgeht, kann nach den durch das soge-

nannre Kontaktsperregesetz eingefügten §§ 31 ff. EGGVG
,,iedwede Verbindung von (näher bestimmten) Gefangenen
rrntereinander und mit der Außenwelt einschließlich des

schriftlichen und mündlichen Verkehrs mit dem Verteidiger"
auf befristete Dauer unterbrochen werden, sofern diese Maß-

nahme zur Abwehr der Gefahr gebotcn ist. Diese Ijrmächti-
gung zur zeitweiligen, aber restloscn ßcschränkung der
Kommunikations- und Informarionsfrciheit dcr Gefangenen
ist mit dern Grundgcserz, namentlich lnit Art. 2 Abs. I und
Art. 5 Abs. I GG vereinbar, weilsic clern Schutz dcs mensch-
lichen Lebens als eincs ,,Höchstwerts" und andercr Gruncl'
rechtc, der Abwehr von Gcfahren für den Rechtsstaat sowie
der Sicherheit des Staates und seiner Bcvölkcrung dient, zeit-
lich begrcnzt ist, keine crheblichcn blcibenden Nachteile rnit
sich bringt und der zum Schutz überwiegender Gemein-
schaftsgüter unerläßliche Eingriff in einem vernünftigen Ver-
hältnis zu dcm angestrcbren [,rfolg stcht:,,lndem dcr Gcsctz-
geber die staatlichen Stellcn errnächtigr hat, znrn Sc[rutze vor-
rangiger Rechtsgüter unter besonderen Voraussetzungen ftir
bestimmte Gefangene eine zeitweiligc Kontaktsperre arlzu-
ordnen, hat er zugleich in angemessencm Umfang Sorge dafür
getragen, daß eine solche Maßnahme nicht zur Aushöhlung
von Grunclrechten dcr Gefangenen führt uncl dic mit ihr ver-
bundenen Grundrechtsbeschränkungcn clie IJetroffcnen so

wenig wie möglich §gla51gn."l22

c) Dic Argumentation aus clern Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit und das Verfahren der Abwägung trcten in der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsfericlrts in zuneh-
mendem Maße an die Stelle eincr Prüfung von Grundrechts-
begrenzungen am Maßstab des Art. l9 Abs. 2 GG. Ange-
sichts des wachsenclen Verlusts ltrahtischcr Bedeutarg wurcle
bereits eine,,tlmdeutung" der Vescnsgehaltsgarantie fesqe-
stellt.r2l Ob diese Entrvicklung Anlaß zu der tsefürchtung
gibt, dcr Leerlauf des Art. 19 Abs, 2 GG führc zu einer we-
sentlichen Verkürzung des Grunclrechtsschr.rtzcs, hängt nicht
zuletzt von der Praxis des Bundesverfassungsgerichts ab. So-
lange das Verhältnisrnäßigkeimprinzip in einer \Weise ange-
wendet wircl, die an der ,,Beclcutung des Grundrechts"l2a
orientiert ist und damit im Intercsse nröglichster lVirksamkcit
der Grundrechte den begrenzenden Gc'ietzgeber sclbst in die
Schranken weist, mag diä dem Arr. l9 Abs. 2 GG zugedachtc
Funktion äquivalent erfüllt werden. Aus clicser Sicht trifft cs

zu, daß der lüesensgehalt eines Grundrccl,ts dort beginnt, wo
die Möglichkeiten iulässiger Begrenzung enclcn.r2s Daß der
Schutz des'V/esensgehalts in äußersterr Fällen durch Gi.iterab-
wägung in gleichem Maße gewährleistet ist, kann hirrgegcn
bezweifelt werden. Die Bedenken beruhen vor allem darauf,
daß dieses Verfahren vom inhaltlichen Maßstab gelöst uncl die

,,Vorrangigkeit" von Rechtsgütern gegenüber-den Grund-
rechten aus der Verfassung kaum zu bcgründcn ist, \Vird der

" fV.tfCf 30, S. I (18,30); vgl, auch IlVerfG EuGRZ 1984,
S, 504 (508 f.,510, s. aber auch ebd., 512).

rrt BVerfGE 30,S. 1 (19 f.)-das letztemitdem bemcrkenswerten
Klammerzusatz,,vgl. z. B. Art. 2 Abs. I GG".

rre BVerfGE 45,5. 187 (253 ff.,260 ff.) = EuGRZ 1977,267 (285,
287); s. auch 50, S. 5 (12 ff.1 = Br6ra, 1979, tZ (Rsprbcr. Nr. l).

,20 Bve rfGE 45, S. 187 (225 f .) : EuGRZ 1977, 267 (275). - Die
,,Chance" ist eine Vomussetzung der Verfassungsmäßigkeit der Ver-
urteilung (und des Vollzugs), wihrend sie für dii labsolute) gesctzli-
che Strafandrohung tn sich ohne Belang ist, Kritisch r;uch Ä. Kaf-
nann (Fußn.31), S.387f.; nicht ganz deutlich E. Denninger
(Fußn. l3), Rdnr. 7,

r2r IlVerfGE 45, S. 187 (270 t.)= EuGRZ 1977,267 (290).
12 BVerfGE 49,5.24 (s3 ff., 64) = EuGItZ 1978,330 (336f.,

340).
t2t W. Schmidt (Fußn.29), S. 515.
r2a S, oben Fußn. 113. -Dem abstrakten Mrßstab der ,,lleder,rtung

des Grundrechts" vorzuziehen wäre freilich eine Prüfung, die - kon-
kret - auf das mateielle Geuticbt des Eingriffs für den Iletroffenen
abstellt (s. in dieser Richtung etwa BVerfGE 42, S. l4l (149) =
FyC§Z 1976,3t, (316); 43, S. 130 (13s f.) = EuGRZ 1977, 109 - po-
litisches Flugblan;54, S.208 (215f.) - EuGRZ 1980,409 (4tf) -
BöII.

t2, K. Hesse (Fußn. 1), Rdnr.332.

._-:-\
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,,Rang" solcher Rechtsgüter aus ihrer Erwähnung in den
Kompetenzn<lrmen cler Verfassr,rng abgeleitet, so ist der
Grundrechtsbegrenzung ein weites Ield eröffner,l26 ohne daß
die §(/ahrung dessen, was das §(esen der Grundrechte aus-
macht, unbedingt gesichcrr wäre.

Diese Bedenken rechtfertigen die Frage, ob sich im Blick
auf die Tatsache, daß der Gedanke eines rVesensgehalts der
Grundrcchte positivrechtlich normiert ist, nicht gleichwohl
matcrielle Zielvorgaben gewinnen lassen, die über das forma-
le Verhältnismäßigkeitsprinzip hinaus und unter Verzicht auf
diffuse Abwägung die ,,wesensgemäße" Auslegung der
Grundrechte steuern und darnir ihre effekdve Sicherung be-
wirken können. Ihr gcltcn die abschließenden überlegungen.

V. GITUNDLINIEN I]INER VEI{FASSUNGSGEMAS-
SEN BESTIMMUNG DES JE KONKRETEN §TE-
SENSGEHALTS

Der Maxime des Arr. l9 Abs, 2 GG kann allein eine Deu-
tung genügen, clie den je spczifischen '§fl'esensgehalt des ein-
z.elnen Grundrcchts ar.rf cler Grundlage seines sachlichen Gel-
tungsgehalts bestimmt und zugleich von dem '§flesen cler
Grundrechte adäquaten allgemeinen Maßsräben geleitet ist.
Sie greift über die Frage nach der Grenze für den grundrechts-
bescbränkender Gesctzgeber hinar.rs r.rncl bezieht auch die ge-
setzliche,,Ausgestaltung" sowie dic verfassungsgemäßc Be-
grcnzung vorbehaltslos gewährleisteter Grundrechre ein, Arr
und Umfang ihrer Erträge lassen sich aus dem Zusammen-
hang mit clem jeweiligen Grundrechtsverständnis nicht ablö-
sen.

l. Ausgangspunkt der Ermittlung des je konkreren §(e-
sensgehalts muß der sachliche Gebungsgebab d.es Grund-
rechts sein. Nicht von der durch einen Gcsetzesvorbehalt dem
Grundrecht gezogenen ,,Schranke" her und schon gar nicht
durch eine abstrakte und generelle Formel läßr sich der Ve-
sensgehalt bestimmcn. Vielmchr bedarf es in ersrer Linie der
Klarheit, ,,wie wcit scin aus der Analyse des Normbereichs
aus und ihrer Vermittlung mit dem grundrechtlichen Norm-
programm z.u entwickelnder Geltungsgehalt reicht".l27 Von
der sachspez.ifischen l{eichrveire des Grundrechts wird des-
sen 'Wesensgehalt geprägt uncl begrenzt. Aufgrund sorgfälti-
ger Normbereichsanalyse lassen sich von der ünantastbarkeit
nicht erfaßte Modalitären des Freiheitsgcbrauchs als nicht
,,wesensgemäß" aussondern, zugleich aber auch Kriterien der
dem Grundrccht eigentümlichen Funktion und Struktur ge-
vnnnen.

Durch solches Vorgehen läßt sich erwa aus dem die Privar-
sphäre umfassenden, aber auch ein Virken in der öffentlich-
keit schützendcn Persönlichkeimrecht (Art. 2 Abs. I GG)128
als unantastbarer \iTesensgehalc die Intimsphäre abschichten
und im §üege weitercr Konkretisierung ermitteln, auf welche
zwischenmenschlichen Beziehungen där durch sie gewährlei-
stete Schutz erstreckr isr.r2e \7ähiend sachlicher Giltungsge-
halt und lVesensgehalt bcim Recht auf Leben nicht zu rrennen
sind, soweit eine finale Verletzungshandlung vorliegt,lso wä-
ren im Blick auf das Recht der kdrperlichen Unveriehrtheit
(Art. 2 Abs, 2 Satz I GG)-namentlich auch auf der Grundla-
ge medizinischer Erkenntnisse - verschiedene Ausprägungen
cles Schutzguts auseinanderzuhaken,lsl die bereiähsspezifi-
schen Konruren zu cntwickeln und besonders im ,,klassi-
schen" Eingriffbbereich eine Typologie möglicher Eingriffe
herauszuarbeiten, die nach ihrer Eigenart rrn.l dem 

"ngesireb-tcn Erfolg, ihrer Intensität sowie ihren möglichen Folgen mit
dem Gruidrechr schlcchthin unvereinba. fin6.rlz Im äereich
der Art. 5 Abs. 1 und 2 sowie 8 und 9 Abs. I GG erscheinen
wesentlich die der Meinungsbildung dienendetrl flsis (ern-
munikarion als solche, die Gewährliistuns vom Staat unbe-
einflußter geistiger Freiheitrr4 und freier Te'ilnahme am politi-

schen Leben; die Sicherung dieser Funktion bedingt ihr ge-
mäße Strukturen der Kommunikationsmittel im Innern wie
nach außen.r35 Für die Kunstfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) ist
treffend unterschieden worden zwischen dem Verkbereich
und dem Virkbereich;'16 eine ähnliche Differenzierung mag
naheliegen für das Grundrecht der Religionsfreiheit (Art. 4
Abs. 1 und 2 GG) in seinen Ausformungen der Glaubens-,
Bekenntnis- und Kultusfreiheit.lrz Am Grundrecht där Be-
rufsfreiheit (Art. 12 Abs. I GG) hat das Bundesverfassungs-
gericht selbsr mit der Stufung von Bereichen schlichter Aus-
übtrng, subjektiv beeinflußbarer sowie objektiv bestimmter
Berufswahl Zonen unterschiedlichen Freiheitsschutzes um-
schrieben.ll8 Das Eigentum (Art. 14 GG) als ,,vergegen-
ständlichte Freihcit" wurde in seinem rechtlichen Gehalt ge-
kennzeichnet durch Privatnützigkeit und lgrundsätzliche)
Verfügungsbefugnis über den Eigentumsgegenstand.rre Die
Eigenart von Ehe und Familie (Art.6 GG), freier \flissen-

*D.r *lrd etwa bei dem Versuch dcutlich, die Verfassungsrnä-
ßigkeit der Einschrinkung des Brief-, Post- und Fernmeldegef,eim-
nisses rus Gründen des Staatsschutzes mit der Bundeskompeienz für
den Verfassungsschutz (Art. 73 Nr. l0 und Art, SZ Ab;. I Satz 2
GG) zu begründen (vgl. BVerfGE 30, S. I (19 f.) und dazu die Kritik
der abw. Meinung ebd., S. 33 (45, 46 f,)).

t2, Friedrich Müller,Die Positivität der Grundrechte. Fragen ei-
ner praktischen Grundrechtsdogmatik, 1969, S. 87; K. -Hesse

(Fußn. 1), Rdnr.310.
r28 S, hierzu BVerfGE 54, S. 148 (155 f.) = EuGRZ 1980, 413

(ala); 5a, S, 208 (218) = EuGRZ 1980,409 (41 l); zu beiden Entschei-
dungen Waher Schmült, Der verfassungsgerichtliche Grundrechrs-
schutz im öffentlichen Meinungskampf, NJ§f 1980, 5.2066-2A67.

l2e Jn diese Richtung geht die Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts, s, oben IV 2.

rl0 So auch Schweizerisches Bundesgericht, BGE 98 I a, S, 508
(514) - Organransplantation - m.w,N,;/drg Pa*l Müller, Elemente
einer schweizerischen Grundrechtstheorie, 1982, S. 144 m.
Anm, 1 5 1.. - Anderes mag gelten.bei der Schaffung von Lebensgc/aä-
rez etwa durch Errichtung technischer Anhgen, s, BVerfGB +S] 5. SS

037-!f) = rr9§Z 1e78r 51.3 (566 f.) - Xalkar; 53, S. 3o (sz ff.) =
Eyc!.Z 1980, 57 (64) - Mülheim-Kärlich; zum Problem eingehend
Eberhard Schmidt-A$mann, Anwendungsprobleme des 

-Art. 
2

Abs.2 GG im Immissionsschutzrecht, AöR l06 (198t), S. ZOS-217.rrr 5. dazu Ansätze in BVerfGE 56, S. 54 (23 ff.) = EuGRZ 1981,
225 (228) - Fluglärm; E. Schmidt-Atlmann (Fußn.130), S. 2OB ff.,
214 tI.

t)2 Friedricb .,}/riller, Normbereiche von Einzelqrundrechten in
der_Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtsjg6g, S. 32.lrl An dieser Voraussetzung fehlt cs bei der unwahren i.atsrchen-
meldung, die cleshrlb vom Schutz des Grundrechts nicht crfaßr wir«l
(B.vTfSE 51, l: 298 (zte f.) = EuGRZ le8o, 4oe (al2)). Ein abge-
schwächter Freiheitsschutz kann.rus funktionrler bichi gerechtfir-
tigt sein, wenn es nicht um die Außerung eines Gedankäns als so[-
chen, sondern um seine Verbreitu-ng in"bestimmter /ror. g;[;i;.
BVerfGE 42, S. 143 (149 f.) = EuGRz 1976,315 (316)).

--]1'--!Y:.fc-.r 5,.S. 85 (205);_7, S, le8 (208); rz, s. fii (125); 12, S.
205 e59 f.) - Rundfunk I; 31, S, 314 (325) - itundfunk IL

rr5 Für die Pressefreiheits. BVerfGE 20, S. 162 (175 f.) _Spiegel;
5,2rS.283 (296) = EuGRZ 1980,40 (4t)-Tendenzichutzi 06,'5. itO
(133, I 15) = EuGRZ 1984,300 (302, 303); fürdie Rundfunlfreiheit s.
B_VerfGE 5 7, S. zgs (j t9 ff.) - EuGRZ l'r8 l, 295 (30 1 f.) _ Rundfunk
III; 59, S. 231 (258)= EucRZ 1982, 181 (183)-fr;ienrnafunkrnit.r-
beiter.

tti Friedicb Müller,Freiheit der Kunst als problem der Grund_
re-chtsdogmrtik, 1969, S. 97 ff.; vgl. auch BVerfGE 30, S. 123 (l g9) _
Mephisto.

tr7 S. etwr zur Gewissensfreiheh Adalbert podlech,Das Grund-
recht der Gewissensfreiheit und die besonderen C"*"ltr.rheltnirr.,
1969, S. 35 ff.

lll 9Y*{9P 7,s. 377 (402 f., 404 ff.).
_. 

rre. BVerfGE 50, S, 290 (339) m.w.N, = EuGRZ 1979,121 (t3t\.
Ft9 -b9llpie-lhrfte Normbereichsanalyse findet sich in BVerfG'E Sti,
S 300 (339 ff.; = Bu6*, t9S2,t2O 02:)is, hieczu Äarzer Vtabt,De;
Y9l.r.ng der Verfassung und die Seltständigkeit des Gesetzesrechts,
NVwZ 1984, S. 4Ol-40! (404 ff,),
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schaft (Art. 5 Abs. 3 GG) oder freier Koalitionen (Art.9
Abs. 3 GG) beruht auf weithin historisch gcwachsenen
Strukturprinzipicn, die den tü!/esensgchalt dieser Grundrcch-
te in besonderem Maße prägen.

2. Unbeschadet des aus den einzelncn Ilereichsclogmati-
ken zu ziehenden Ertrags für den jeweiligen \Wesensgehalt be-
darf es allgemeiner fuIafistäbe zur Konhretisierung dcs Ver-
hähnisses aon Freibeitsoerbürgung und Freiheitsbegrenzung,
nach welchen sich auch der im äußersten Falle zu wahrende
\üücsensgehalt bestimmen läßr

a) Unter diesem Blickwinkel ist an erster Stclle clie Besin-
ntrng auf Eigenart und Funktiort der Grundreclte Richt-
schnur und Maßstab. Nach ihrer geschichtlichen Entwick-
lung sind clie Grundrechte in ihrem 'rvesentlichen Gehalt
Menschen- und Bürgerrcchtc des Einzelnen.l{0 Von hier atrs

dienen sie primär der Gewährleistung freier Selbstbestim-
mung in typischerweise besonders gefährdcten Lebensberei-
chen gegenüber der öffentlichen Gewalt, sichern sie Voraus-
serzungen und Möglichkeiten für eine freie und selbstvcr-
antwortliche Entfaltung, Mitwirkung und Mitgesraltung des
Einzelnen im Gemeinwcsen.l{l Im Vordergrund stehen Au-
tonomie, Schutz und Entfaltung <ler einzelnen Person, Der
individualrechtlich-personale Ansatz gewinnt Gesralt auch in
einer Deutung des Wesensgehalts, die dem Grundrecht, so-
weir es um seine Funktion zur Freihcitssicherr,rng und -enrfal-
tung des Einzelnen geht, einen besonders ausgeprägten
Schutz bis hin zur lJnantastbarkeit eines letzren Bereichs
menschlicher Freiheit angedeihen läßr und die Befugnis des
Gesetzgebers zur Begrenzung um so weiter ziehr, je mehr die
Freiheit des Grundrechtsträgers in einem sozialen Bezug und
einer sozialen Funktion steht.ra2 Danach isr die Frage nach
dem Vesensgehalt stets und in erster Linie eine solche der
\flahrung der Freiheit des Einzelnen, nicht der Erhaltung ei-
nes durch verselbständigte Objektivierungen begründeren
,,Norrnenkonrplexes".

Dieser Ansatz ist freilich nicht dahin zu versrehen, als liefe
er auf ein Verständnis des '§flesensgehalts hinaus, das auf den
Schutz dcr Privat- oder Intimsphäre beschränkr bliebe.rar Der
personale Grundzug der Grundrechte verweist diese keines-
wegs in die Grenzen der Privatheit. Namentlich die Kommu-
nikationsgrundrechte der Art. 5,8 und 9 GG sind weirhin auf
öffentliches §üirken angewiesen.raa Ob und in welchem Um-
fang das Heraustreten aus dem privaten Bereich zum'Wesens-
gehalt der Grundrechte gehört, ist zuvörderst aufgrund einer
Normbereichsanalyse festzustellen.la5 Das individualrechr-
lich-personale Verständnis.bezeichnet lediglich die Richtung
der Fragestellung: Vesentlich ist die Selbstbestimmung dei
Einzelnen, nicht eine staatliche oder soziale Fremdbeitim-
mung des rechten Grundrechtsgebrauchs.l46

b) Es hänst mit der individualrechtlich-personalen Deu-
,urre d.r Grundrechte zusammen' wenn auch die Acbtung der
Meischenuürde die Bestimmung des lVesensgehalts zu leiten
vermag. Auf sie ist die Anerkennung unverletzlicher und un-
veräußerlicher Menschenrechte gegründet (Art. I
Abs.2 GG). Sie ist Ausdruck der Erkenntnis, daß jedem
Menschen um seinetwillen ein Mindestmatl anEigenständig-
keit und sozialer Achtung zukommt. Dieses Mindestmaß ist
im jeweiligen Garantiebereich vom lüesensgehalt der Grund-
rechte mitirfaßt, ohne daß sich dieser darin erschöpft.1{7

Aus dieser Sicht schützt etwa der rül/esensgehalt des Rechts

auf Leben und körperliche Unversehrtheit vor Folrer, Ver-
nichtung sogenannten ,,unwerten" Lebens oder zwangswei-
sen Veriuch"en an Menschen, verbietet der'Wesensgehält des

Persönlichkeitsrechts die Zerstörung der Persönlichkeit eines

Häftlings ebenso wie schwere psychische Schädigung, gebie-

tet der Vesensgehalt des Grundrechts der Freiheit der Person

einen dem Reiozialisierungsgedanken verpflichteten men-
schenwürdigen Strafvollzug und bei Veruneilung zu lebens-

länglicher Freiheitsstrafe die Gewährung dcr Chance, die
Freiheit einrnal wiedcrzuerlangen, gewährleistet der'§ilesens-
gehalt der Meinungsfreihcit elnen elementaren Bereich der
persönlichen Meinungsäußcrung und Information, verwehrt
der'§üesensgehalt der Berufsfreiheit den Zwang, auf Dauer
keinerlei Art von Erwerbstätigkeit ausüben zu dürfen.ra8

Insoweit lassen sich Anhaltspunkte für die Bestimmung
des '§flesensgehalts eines Grundrechts auch im \ilege der
Recbtsztergleichungta, gewinnen. Namentlich die,,absolu-
ten" Geq'ährleistungen und Verbote gemäß Art. 15 Abs. 2
der Etrropäischen Menschenrechtskonvention (Recht auf Le-
ben, Verbot der Folter und unmenschlicher oder erniedrigen-
der Strafe oder Behandlung, Verbot der Sklaverei und Leibei-
genschaft, Verbot rückwirkencler Strafgesetze) sowie die
zwingenclen Normen cles allgcmeinen Völkerrechts (,,ius co-
gens") können dabei als Auslegungshilfen dienen. Freilich

r40 BVerfGE 50, S.290 (336 f.) = EuCRZ 1979, l2l (132); 61,

S. 82 (l0O f.) = EuGRZ 1982,321(322) ; BVerfG EuGRZ 1985, S. 149

(l 50) - Zahntechnikerinnung.
tat K. Hesse (Fußn. t), Rdnr,279 ff.,283 ff,; r/ers., Bcstand und

Iledeutung der Grundrcclrte in der Bundesrepublik Dcutscltland,
EuGRZ 1978,5. 427438 (a3O f,); ,/ers., Bestanä und Bedeutung, in:
E. Benda u. a. (Fußn.46), S, Z9-106 (91);J.1,. lVüller(Fußn.130),
S. I ff,; IlVerfGE 50, S.290 (336 f.): EuGl{Z 1979, l2l (132);61'
S. 82 (l0l) : EuGIIZ 1982,321 (322); BVerfG EuGItZ 1985' S' 149

( r s0).
ra2 Ausgcführt ftir das Eigentunr, die Berufsfreiheit und die Ver'

einigungsfieiheit in BVerfG-E, 50, S.290 (340 f., 353 f., 362f.) -
EuGRZ 1979, l2l (133, 137, 139). - Von diesem Ansatz her werden
auch die aktuellen Probleme zu beurteilen sein betreffend Reichweite
uncl Schranken der menschlichen Selbstbestirnmung rm Lebensende
(vgl. BGH NJ\fl 1984,5.2639 ff. zur Straflosigkeit prssiver ärztlicher
Sterbehilfe im Gewissenskonflikt zwischen der Verpflichtung zum
Lebensschutz und der Achtung des Selbstbestimmungsrechts; dazu
allgemein und mit einem gesctzgcbungspolitischen Y oisclilag Oli.aer
C. Bränclel, über das Rec-ht, den Zeirfunkt des cigenen Todis selbst
zu bestimmen, ZRP 1985, S. 85-92) soiie die vielfältigen grundrecht'
lichen Grenzfragen im Zusammenhang mit neueren Entwicklungen
auf dem Gebiet der Humrngcnetik, insbcsondere zu den Risiken und
Chrncen der Gentechnologie (s.Erzst-L ucluigWinnacker, Gene und
Klone. Eine Einführung in die Gentechnologie, 1984); vgl. zum letz-
terr auch E, Benda, Erpiobung.., (Fußn,46), derfreilich auf die Men-
schenwürde als Maßstab zurückgreift.

rar §e 2u Unrecht H, Krüge;(Fvßn.24), S. 59.Dtzu kritisch in'
soweit auch E. Denninger (Fußn. l3), Rdnr. 12.

taa S. Rudolf Steinbirg/Georg Herben, Grenzen politischer Mei-
nungsäußerung auf der Sraße, JuS 1980, S.108-115 (ll2 m.
Anm.49).

la5 S. oben 1.
r{6 Im Ansatz bedenklich deshalb H. Kriiger (Fußn. 2a), S. 59 f.;

zutr. dagegen E. Denninger (Fußn, 13), ltdnr. 12,
r17 S. oben III 3 a und c sowie IV L * Verfehlt ist es freilich, wenn

über einen mrteriell aufgeladenen Begriff der Menschenwüräe ver-
fassungsrechtlich nicht''icgitimierte,",§{rürd.konr"pte" eingeführt
werden, die dem Prinzip der Selbswerantwortung des Einzelnen zu-
widerlaufen.

lri S. auch - mit Nachweisen aus der Rechtsprechung des Schwei-
zerischen Bundesgerichts, des Europäischen Gerichtshofs und der
Europäischen Kommission für Mänschenrechte - J. P, lvtiiller
(Fußn. 130), S. 149 ff.; ferner Hess.StGH DVBI. 1971,5. 940 (943).

r{e Ebenso P. Häberle (Fußn, 18),S. 25s ff., 407 ff. (,,Fortschrei-
bung 1982"); zu möglichen Erträgen vgl. etwa die Übersichten von

Jachen Abn Frowein, Die Europäische Menschenrechtskonvention
in der neueren Praxis der Europäischen Kommission und des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte, EuGRZ 1980, S. 231-
237; Manfred A, Dauses, Der Schutz der Grundrechte in der Euro-
päischen Gemeinschaft, JöR n. F. 3l (1982), S. l-22; aus der Recht-
sprechung z. B. EGMR EuGRZ 197 5,S. 298 (300) - belgischer Spra-
chenstreit; 1981, S. 559 (560) - closed shop; EuGH Slg. 1974,5.491
(507 f.) - EuGRZ 1974,3 - Nold; 1979,5. 3727 (3747 ff.) - EuGRZ
1979,659 -Hauer; 1980, S. 2033 (2059 f,) - EuGRZ 1980, 490 - Na-
tional Panasonic,
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bezeichnen auch diese Garantien nicht mehr als einen Mini-
malstandard, der hinter ciem durch Art. 19 Abs.2 GG ver-
bürgten Schutz durchweg zurückbleibr.

c) Endlich bedarf das vorherrschende rcin rnateriellrechtli-
c.he Verstindnis des li7esensgehalts der Ergänzungum oer-
fabre ns- und organis ationsm-ällige Elemenie.lso Die Gestal-
tung insbesondere des gcrichtlichen Verfahrens hat zu ge-
währleisten, daß jeglichJs ,,Anrasren" des \ffesensgehahs ei-
nes Grundrechts wirkungsvoll abgewehrt werden kann. Soll
der Einzelne nicht ,,als O-bjekt" behandelt werden, muß ihm
rechtliches Gehör gewährt und die Möglichkeit eingeräumt
sein, seinen materiellen Anspruch effektiv durchzusetzen;
übermäßige verfahrensrechtliihe Erschwerungen, eine über-
lange Verfahrensdauerr5c, oder der Abbau prozessualer Min-
destgarantien stoßen an die Grenze des \üesensgehalts. Fer-
ner sind die Grundrechre selbsr zu ihrer Endaltung in der so-
zialen Virklichkeit vielfach auf Sicherung und Verwirkli-
chung durch Verfahren und Organisation angewiesen. Soiveit
diese Mittel - die freilich nicht Selbstzweck sind, sondern
stets dienende Funktion haben - zum '§flirhsamwerden der
Grundrechte erforderlich sind, hat sie der Gesetzgeber in ei-
ner deren'§üesen entsprechenden'W'eise bereitzustellen.

3. Die vorstehenden Ausführungen lassen bereits Umrisse
des Standorts der Wesensgehahsgarantie im Dreieck von Ge-
währleistung, gesetzlicher Begrenzung und Ausgestaltung
der Grundrechte erkennen, die im folgenden zu präzisieren
sind.

a) Positio muß die Besinnung auf den je spezifischen lWe-

sensgehalt der Grundrechte Maxime ihrer Auslegung sein. In
diesem Verständnis ist der §(/esensgehalt nicht, wie es aus ei-
ner ,,Schrankensicht" erscheinen mag, als nach vorangegan-
gener Zweck-Mittel-Prüfung verbleibender,,Restgehalt" le-
diglich neBativ besetzt. Er kann vielmehr als Leitprinzip die-
nen bei der Klärung der Frage, in welchem Maße der sachliche
Gehalt des Grundrechts iufgrund seiner wesensgemäßen
Struktur und Funktion Bewahrung beansprucht und Entfal-
tung verdient. In dieser Richtung verknüpft sich die lVesens-

gehaltsgarantie mit dem in Art. l9 Abs. 3 GG vorausgesetz-
ten r,§flesen" der Grundrechte,15l

b) Soweit Grundrechte der rechtlichen Ausgestaltung der
durch sie gewährleisteten Lcbensverhältnisse und Lebensbe-
reiche bedürfen, bewirkt erst der Gesetzgeber durch Normie-
rung inhaltlicher, organisatorischer und prozessualer Regeln
und Formen, daß dai Grundrecht reale §flirksamkeit entfal-
tet. In diesem Zusammenhang hat die Redcwcise von einer

,,Ausstattung" der Grundrechte mit Vesensgehalt eine Be-
rechtigung.r52 Freilich muß die gesetzliche Regelung auf die
Entfaltung des sachlichen Gehalts, den das Grundrecht ge-
währleisten will,tsr un,". *ahrung seiner Eigenart und Funk-
tionlsa gerichtet sein. Von hier aus entwickelt der rVesensge-

halt der Grundrechte zugleich zielbesrimmende Kraft.
So haben die ausgestaltenden Regelungen des Ehe- und Fa-

milienrechts den wesentlichen Strukturprinzipien dieser Le-
bensverhältnisse gerecht zu werden.r35 Einfachrechtliche
Normen, durch die das öffentliche §üirken von Vereinigun-
gen im Interesse ihrer Funktionsfähigkeit, ihrer Mitglieder
und dritter Betroffener sichergestellt wird,l56 müssen sich da-
von leiten lassen, freie Assoziation und Selbstbestimmung der
Vereinigungen rinter Berücksichtigung der Notwendigkeiten
eines geordneten Vereinslebens und schutzwürdiger sonsti-
ger Belange zu ermöglichen und zu'erhalten.r57 Die Garantie
des Eigentums kann wirksam werden ersr in rechtlichen Ord-
nungen, die seinen Gebrauch gestatren, ohne Privatnützigkeit
und grundsätzliche Verfügungsbefugnis zu beseitigen.r5s Die
Rundfunkfreiheit bedarf einir geseizlichen Ausgestaltung,
welche die Vielfalt der bestehenden Meinungen zur Sprache

kommen läßt und auf diese Veise umfassende Information zu
bewirken geeignet ist.15'

c) Im Falle von Grundrechtsbegrenzungen ebenso wie bei
Grundrechtskollisionenr60 verhindert das Prinzip oerbältnis-
mälSiger Zuordnungtit in aller Regel zugleich, daß der \üe-
sensgehalt eines Grundrechts angetrstet wird. Läßt sich näm-
lich die Interpretation von Begrenzungen der Grundrechte
durch andere Grundrechte oder aufgrund eines Gesetzesvor-
behalts von der Maxime leiten, beide Schutzgüter zu optima-
Ier \üirksamkeit gelangen zu lassen, so wird der §flesensgehalt
des Grundrechts erh.llten bleiben müssen.162 Dabei k*nn es,
wenn die Begrenzung im Interesse einer Sicherung des Ve-
sensgehalts anderer Grut'tdrecbte geboten ist, von vornherein
nicht um ,,absoluten" Schutz des \(/esensgehalts, sondern nur
um ,,relativ" optimale Sicherung des \Wesensgehalts der kolli-
dierenden Grundrechte gehen. Ist eine solche Kollisionslage
hingegen nicht gegeben, werden namentlich mit dem begren-
zenden Gesetz sraatliche Inreressen verfolgt, die sich nicht
unmittelbar grundrechtlich legitimieren lassen, so bedeutet
verhälmismäßige Zuordnung, daß der Vesensgehalt des
Grundrechts nicht angetastet werden darf; insoweit wirkt der
Schutz des je konkreren lüesensgehalts also ,,absolut".

r50 Vgl. hierzu neuerdings BVerfGE 61, S.82 (l13) = EuGRZ
1982,321 (325): Der §flesensgehalt eines Grundrechts kann betroffen
sein, ,,wenn jeglicher Stdrungsabwehranspruch, den die Rechtsord-
nunB zum Schutze eines Grundrechts einräumr, materiellrechtlich
beseitigt oder wenn verfahrensrechtlich verwehrt wird, ihn wir-
kungsvoll geltend zu machen"; s. auch bereits BVerfGE 37,5.132
(148) Mietr-echt (Durchsetzbrrkeit als wesentlicher Zug des Rechts)
sowie die Nachw. in BVerfGE 53, S. 30, 69 (71 ff.) : EuöRZ llrSO,Si
(68 f,) -abw. Meinung (Grundrechtsverwirklichune durch Orcrnisa-
tion und Verfahren). - Den Verfahrensaspekt ebenlalls ausd.ü'.kli.h
in den Wesensgehalt einschließend jetzt P. Häberle (Fußn. lg), S.
375, 423 (,,Fortsetzung 1982"). Zv grundrechtlichen Verankeiunc
des Verfahrensgedankens umfrssend l/e/z ut Goerlich, Grundrechtä
als Verfahrensgaranrien, 19Bl; Gertrude Lübbe-Wolff, Stufen des
Grundr-echtsschutzes gegen Verfahrensverstöße, in : Jüigen Schwrr-
zel\üolfgang Graf Vitzthum (Hrsg.), Grundrechtsscliutiim nationa-
len und internationalen Recht. Vciner von Simson zum 25. Geburts-
tag, 1983, S. 137-165,

r50r s. dazu EGMR EuGRZ 1978, S, 406 (417 ff.) - Dr. König.
Itr Dazu zuletzt H erbertBeräge, Grundrechtsträgerschaft juristi-

scher Personen - Zur Rechtsprechung des Bundeiverfassungsge-
richts, AöR 104 (1979), S. 54-l l I und 265-298; Dieter Suär, Freihiit
durch Geselligkeit, EuGRZ 1984, S. 529-546 (5a3 f.); BVerfGE 61,
S. 82 (l0l ff.) = EuGRZ 1982, 321 (322); BVerfG EuGRZ 1985,
s. 14e (150).

rt2 S. oben III 3 b und c.
t5, S. oben 1.
15{ S. oben2 a.
r5t BV€rfGE 31, S. 58 (69 f.). - Diese Prinzipien stehen freilich

nicht ein für allemal fest, sondern sind wandelbar im Lauf der Zeit (s.
unten 4); im Ansatz insoweit zutreffend, aber überzogen in den Fol-
Benrngen Wolfgang Zeidler, Ehe und Farnilie, in: E. Benda u. a.
(Fußn. 46), S. 555-607 (588 ff., 594), wenn das Vesen der Ehe in ei-
ner ,,Garantie- und Gewihrleistungsfunktion" für den Bestand dcr
Gesellschaftsordnung gesehen und ihrer,,wertbezogenen Hervorhe-
bung' für Gegenwart und-Zukunft die innere Reclitfertigung abge-
sprochen wird mit der schlichten Behauptung, daß sie diesi Fünkilo-
nen heute nichr mehr erfülle; solcher- (übär)betont institutionell-
funktionalen, die gesellschaftliche Bedeuiung'der Ehe verabsolutie-
renden Sichtweise gerät die grundrechtliche Frciheit des Einzetnen
aus dem Blick (s. hierzu schon oben III 2).

. . '-t' Z.B. Regelungen über Erlangung und Verlust dcr Rechtsfä-
higkeit, Vertretung, Haftung, Liquidltiän.

11 PVer{GE 50, S. 2eo (3s4 f.) - EuGRZ rs7s, tzr (137).

f :: gyerf-GE 50, S. 290 (339 ff.) - EuGRZ 1979,12t (t3i f .).
r5e BVerfGE 57,5.295 (319 ff.) - EuGRZ 1981,295 (301 f.).
r@ Dazu Lothar Fobmann, Konkurrenzen und Koliisionin im

Grundrechmbereich, EuGRZ 1985, S. 49-62.
t6t K. Hesse (Fußn. l), Rdnr. 72 und 317 f.
t62 K. Hesse (Fußn. l), Rdnr. 332 ff.; s. auch oben IV 3.
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Mithin muß der gefährliche Geisteskranke .selbst einen

uotttienJig.n Entrr§ seiner Persönlichen Freiheit hinneh-

,*r, *.nä seine .laüerrrde Unterbringung zum Schutz des

Lebens Dritter erforderlich ist, Den mit einer Kontaktsperre

einhergehenden weitgehenden Beschränkungen steht die Ve-
s.nsg"ü.ltsgurantie n'icht entgegen, w-enn.und soweit sie ge-

bote"n sin,l'"um Leben odet p"..iöt liche Freiheit eines in der

Gewalt von Terroristen befindlichen Menschen zu schützen'

üing"g"n läßt sich eine Aushöhlung des Brief-, Post- und

nerrimätdegeheimnisses durch Interessen des Staatsschutzes

allein nichirechtfertigen. Ebenso wird der Vesensgehalt d.er

Informationsfreiheit fngetastet, wenn in anderen Scaaten all-
gemein zugängliche Pu6likationen von den Grenzbehörden
äing.rog.n" od-er Ilundfunksc'ndungen ausländischer Statio-

nen den Bürgcrn im Inland vorenthalten werden,

4. In der Zeitistder anhand der dargelegten Richtpunkte
zu ermittelnde \(esensgehalt eines Grundrechts weder eine

unverrückbare Größe, ioch läßt er sich mit beliebigen Inhal-
ten speisen.

Die Grundrechte sind auf die soziale Virklichkeit bezo-
gen, die stetem geschichtlichcm §üandel unterliegt. Im Vor-

[ang ihrer ,,Kon"kretisierung"r6] ble'bt ihr sachlicher Gehalt
ion sozialem §fandel nicht-unberührt.16a Soweit die Verfas-
sung ,,offen"r6t ist und durch den Text der Norm begrenzte
Auslegung ihrcs Inhalss mit dem Blick auf die reale Umwelt
zuläßiunä ermöglicht, trägt das nicht zu ihrer allmählichen
Auflösung, son.lärn ri ihi"r,,Verstetigung" bci.r66 Solcher
Normwaidel macht auch vor dem Veicnsgehalt nicht halt.
\Was dem konkreten Grundrecht ,,wesentlich" im hier zu-
grundegelegten Sinne ist, steht nicht in jeder Hinsicht ein für
itlemallest.t6T Der §(Iesensgehalt ist nicht als der glcichsam
versteinerte Kern eines Gru-ndrechrs zu verstehen. Vielmehr
hat auch der jeweilige Vesensgehalt, wenngleich mit gebrem-
ster Dynamik, teil an der [,ntwicklung des Grundrechts trotz
unu".ind..t"., rVortlauts <lcr Norm"und ist damit zugleich
aufqeschlossen für neuartige Fragestellungcn.

Diese Eigenart tritt deudich hervor namentlich beim Ei-
gentum' deisen Vesensgehalt sich von einer Garantie freien
Herrschaftsbeliebensr6s iur Gewährleistung von Privatnüt-
zigkeit und,,grundsätzlicher" Verfügungsbefugnis l6' gewan-
delt hat und dessen Inhah vom Sacheigentum über andere
vermögenswerte private Rechte auf bestimmte existenzsi-
chernde vermögenswerte Positionen aufgrund öffentlichen
Rechts wie etwi geserzliche Renten und Rencenanwartschaf-
ten ersrreck! wuide.lTo Ein 'ü/andel gegenüber überkomme-
nen Auffassungen wird ferner erkennbar in der grundsätzli-
chen Anerkennung eines grundrechtlich fundierten An-
spruchs auf Erhalrung des ExistenzminimumslTl oder eines
menschenwürdigen Strafvollzugs mit dem Ziel der Resoziali-
sierung des Strafgefangenen.lT2 [Jnd als Antwort auf gewan-
delte Verhältnisse lassen sich etwa verstehen die Begründung
staatlicher Schutzoflichten für das Grundrecht auf Leben und
körperliche Unveisehrtheit bei Gefährdungen von höchster
Intensitätl7' sowie die wachsende Bedeutung des Grund-
rechts für das Immissionsschutzrecht.lT{

Auf der anderen Seite ist der \Wesensgehalt eines Grund-
rechts kein unerschöpflicher Quell, aus dem stets neue Inhal-
te hervorkämen oder entnommen werden könnten, Soweit es

um den Schutz der Grundrechte des Einzelnen gegen den Zu-
griff der öffentlichen Gewalt geht, kann Art, 19 Abs. 2 GG
seine Funktion als letzte Reserve über die Zeit hinweg nur
dann bewähren, wenn er nicht abgenutztwird durch übermä-
ßigen Gebrauch. Ein wnmittelbarer Rückgriff auf die §üe-
sensgehaltsgarantie ist in aller Regel entbehrlich, wenn die
Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit auf
den sachlichen Gehalt des Grundrechts Bedacht nimmt.r75
Bereits auf diese lVeise läßt sich auch einer fortschreitenden
,,Einkreisung des Grundrechts" beizeiten wehren.lT6 Die
prahtische Bedeutung des Art, 19 Abs.2 GG wird von hier

aus auf.besonders qualifiziertc Einzelfälle beschränkt bleibetl,
für welche die Bezeichnung als ,,ernsthafte Verfassungsst<L
rungen"177_angebracht sein mag.l78 Auch 'n seiner rnittel*baro,
§üirkung als Direktive richterlicher Auslegung von Gewähl,
leistungsinhalten und gesetzlicher AusIestältung grunci-
rechtsgeprägter LebensverhähnisserTe ist där je konlireie Vq-
sensgehalt kein lllankett, das mit bestirnmten programmiri-
schen Aufträgen oder sozialen Orclnungsvorsiellungen un.1
Verhaltenserwarrungen aufgefüllt werden dürfte. Vlelme[
geht es.stets lm die freie Entfaltung und Vahrtrng der Pel-
sönlichkeit des Einzelnen irn privaten Ilereich rirl irn Gp
meinwcsen, was zugleich Erhaltr.rng und Entwicklung cl1.
Grundbedingungen solchcr Autonornie voraussctzr.

5. Aus dem dargelegten IJefr.rnd crhcllt, daß für clie Besrinl-
mung des je konkreten \flesensgehllts das jerveilige Cru.nQ-
recbtsocrständnis nicht ohnc l,influß ist. Auch in unrgel<el.r1-
ter I(ichtung mag die Dcutung der \Wcscnsgc'h:rltsgarantie gq-
wisse grundrechtstheoretische Ilückschlüsse nahclcgcn. Di.
verschiedcnen Auffassungcn zu Inhalt und Bcdcnttrng cl1',

Grtrndrechte sind an tlieser Stelle nicht im einzelrren zu vet-
folgen.ls0 Unter dem hier eingcrrornmcncn Blickrvinkel llsstyl
sich lediglich einige [,insichtcn grob skizzieren.

l6r S. o. Fußn.47.
I64 Zu den Grenzcn des ,,Verfassungsrvanclels" s, Konrdtl Hcsss,

Grcnzcn de,r Verfassungswancllung, in: Horst Ehnrkc u. a. (Hrsg.;,
Irestschrift für Ulrich Schcuner zum 70. Geburtstrg, I 973, S. I 23- I {l
(136 ff.); f. Milllcr (Fußn. 47), S. 153 ff.i \Yilfrictl Ficdlu, Sozirl,.'1.
'\(andcl, Verfassungswrndcl, I(cchtsprechurrg, 1972, S. 50 ff.

t65 K, Hesse (Iiußn, l), ltdnr, l9 ff.,36 ff.
t66 Hermann Hcl/er, Stlatslehre, 1934, unv. Nachdruck 197p,

s.2s7 f.
167 Vgl. P. H,ibcrle (Fußn. l8), S. 214 ff.; E. Dennirtger

(I,ußn, 13), Itdnr. l0 f.; A. Kaafmanz (I:ulln.3l), S,394 f,;ähnlith
schon P. Lcrcba (Fußn.24), S.250; a. A. offcnb:rr L. Sc'hncider
(E:ußn.22), S. 188 f,,245 u. ti.

tua M. V/olff (Irußn.9), S. IV 6; C. Schnitt, Vcrfassungslchla
(Fußn. 9), S. t72 f.

r6e IlVcrfGE 50,S. 290(339) = I-trGI{Z 1979, 121(133); 5S,S. 300
(34s) = EuGItZ 1982, 120 (128).

rrc IlVerfGF 32,S. 1I1, 129(141 ff.)-österreichfällc,rbl,. Ivkl-
nung; 40, S. 65 (ll2 ff.) = EuGI{Z 1976,43 (46) - Kneppschafrsrenr,';
53, 5. 257 (289 ff .) - EuGItZ I 9SO, I 1 I ( 1 2 7) - Vcrsorgun gsausgleic\.

r7r BVerwGE I, S. 159 (160 f.); s. trch lV. Har»el ([iußu. 2'i;.
S. 36 m.w.N,,38;' E. ßcnda,Die Mcnschcnwürde (Fußn. 16), S. 1 15.

r72 BVerfGE 45, S. 187 (225 L, 238 ff.) = äuGItZ t97Z, 26Z (278,
281); s. auch E, Dcnnhger (Fußn. l3), Itdnr. 10.

'D BVerfGE 39, S. 1 (41 f.) - EuGRZ 1975, 126 (139 f.); 46,
S. 160 (164 f,) = IiuGI{Z 1977,426 (427) - Sclrlcycr; 56, S. 54 (73) -
IiuGItZ 1981, 225 (228).

r'{ Vgl. E. Schmidt-AlSmawt (Irußn, 130); E. Det»itrger
(Fußn. 13), Rdnr. 11; BVerfGE 49, S.89 (t37ff.) = EuGI{Z 197S,
5s3 (566 f.); 53, S.30 (57ff.) - EuGRZ 1980, s7 (65 f.); 56, S.5+
(73 ft.) = DUGIIZ 1981, 225 (228 f .).

l7t S. oben 1 und 3 c,
o6 P. Lcrche (Fußn. 24), S. 24a.
177 P. Lercbe (Fußn.24), S.236.
!78 Deshalb besteht kein Anlaß, Art. 19 Abs. 2 GG rls le rztc Ver-

teidigungslinie prciszugeben zugunsten eincs allgcn'rcinen,,Vcrfrs-
sungsvorbehalts der Grundrechte", so abcr offenbar W, Scbntitlt
(Fußn. 29), S. 515,521 f, Im Gcgenteil: Ilei einer(wünschensrverteu)
Zurücknahme der - nicht zuletzr auf extensivc'r Anrventlung tles Vcr-
hältnismäßigkcitsgrundsatzes beruhenden - Prüfungsintensität ge-
genübcr Gesetzesrecht, die das Verfassungsrccht zu überanstren{cn,
den politischen Prozeß zu lähmen und das Ilundesvcrfrssungsgcricht
zu überlasten droht, gewinnt der Gedanke des Wesensgehaltsicinen
eigentlichen und bleibenden Sinn.

r7e S. oben 3 a und b.
180 S. dazu Bernhard Scblinh, Frciheit durch Eingriffsabwchr -

Rekonstruktion der klassischcn Grundrcclrtsfunktion,E uGllZ I 98.t,
S. 457468; D..Srär (Fußn. 151), S. 529 ff .; Drnst-Wolfgang l)öckcn-
förde, Grundrechtstheorie und Grundrcchtsintcrpreiatiän, NJ\V
1974, S. 15?9-1538, * In aller Rcgel geht cs nicht um geschlosscne
,,Theorien", sondern urn die ie verschicdene Betonung von Gesichts'
punkten und Elcmenten in unterschiedlichen Zusarnmcnhängen.
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Daß nach der bis in clic §fieimarer Zeft überkommenen
Auffassung, gnrndrechrliche Freiheit sei einfach,,Freiheit
von gesetzwidrigem Zwange", die Garantie eines Wesensge-
halts gegenstandslos war, Iiegr auf der Hand, §flenn Grund-
rechte nichts anderes sind als eine Ausprägung des Prinzips
der Gesetzmäßigkeir der Verwaltung und eine Bindung des
Gesctzgebers an die Gewährleistungen nicht besteht,lsl be-
darf es keiner Sicherung gegen dessan übermäßigen Zugriff.
Aber auch einem Verständnis, welches grundrechtliche Frei-
heit als dem Staat vorausliegend für,,prinzipiell unbegrenzt"
hält und in den Grundrechten Aa.sgrenzungen einer,,staars-
freien Sphäre" sieht,lar muß die Vorstellung eines V'esensge-
halts von Grundrechten fremd bleiben. Prinzipiell un6e-
Brenzte Freihcit kann weder eine,,wesensgemäße" Grenze in
sich tragen,rsl noch erlaubt solche Sicht, aus den Grundrech-
ten inhaltliche Direktiven zu gewinnen, die für die Ausgestal-
tung eines rechtlich zu ordnenden Lebensbereichs nutzbar zu
machen wären.l8{ Freiheit im Sinne der grundrechtlichen
Freiheitsrechte ist hiernach kein Rechtsinstitu!.185 Der recht-
liche ,,Gehalt" der Verbürgung erschöpft sich in der ,,Auf-
richtung von Bereichen, vor denen die Staatsgewak halt-
(lächt",l86 und in dem Verbot, das Freiheitsrechr ,,als sol-
ches" zu beseitigen.tsz Sofern in diesem Gerüst der Gedanke
eines §fesensgehalts Raum findet, isr er als reine Quantität auf
die Abschirmung eines Ietzten tsereichs individueller Belie-
bigkeit bcschränkt.

Demgegenüber tur sich eine institutionelle Deuung der
Grundrechte mit dem Vesensgehalt nicht schwer. Indem
grundrechtliche Freiheit auf institurionell gewährleistete Le-
bensbereiche und auf die sie anreichernden Normenkomple-
xe bezogen wird, gewinnt sie nicht nur Richtung und Maß,
sondern auch Inhalt und Aufgabe. Die Garantie des §(Iesens-
gehalts ist nicht lediglich ausgrenzender ,,Umbau" der
grundrechtlichen Freiheit, sondern liegt in ihr selbst be-
schlossen. Aus der rechtlichen Ordnung der jeweiligen Le-
bensbereiche erwächst der §/esensgehah der betroffenen
Grundrechte.lss Er ist clas Kernstück der dcn Grundrechten
zugeordneten unterverfassungsrechtlichen Normenkomple-
xe, trägt deren typische und charakteristische Züge und hat
damit positivc Gestalt.rse - An dieser Sicht besticht, daß ihr
zufolge das lVescn grundrechtlicher Freiheit nicht mit indivi-
dueller §/illkür gleichgesetzt, sondern in die soziale §(/irk-
Iichkeit eingcbunden isr. Der Ansatz erlaubt, die Fragen nach
der real gewährlcisteten Freiheir und der Teilhabe des Einzel-
ncn am politischen Prozeß vom Grundrecht her zu srellen
und grundrechtliche Lebensbereiche,,wesensgemäß" einzu-
richten.leo Abcr solches rWesen der Grundrechte neigr dazu,
entweder in der gegebenen Lage zu verharren oder sich mit
uahezu beliebigen Inhalten auffüllen zu lassen.lel Und in den
zerfließenden Grenzen zwischen Freiheit und Bindung droht
auch der §fesensgehalt unrerzugehen.

Alldem sucht ein Verständnis zu entgehen, welches in den
Grundrechten in erster Linie Abwehrrecbte des Einzelnen ge-
gen staatliche Gewalt erblickt,tr2 ohne ihr Potential zur posi-
tiven Aktualisierung der Freiheit zu übersehen.lel Es begreift
den §/esensgehalt nicht als ausgegrenzte,,Kern"-subsranz,
sondern erkennt in ihm den lerzten Grund und die zu wah-
rende Chance menschlicher Selbstentfaltung. Diese Deutung
unterscheidet sich von Modellen sozialgebundener Freiheii
ebenso sehr wie von einer rein individuilisdschen Sicht der
Grunclrcchte, Sie verweist den Gesetzgeber zur Verwirkli-
clrung seiner Ziele im Grundrechtsberäich auf die differen-
zierten Gesetzesvorbehalte als maßgebliche Tirel, ohne ihn
clurch eine starre Grenze des §flesensgehalts zu lähmen. Sie
sucht - ohne inhaltliche Vorgabe 

.eines 
bestimmten (er-

wün-schten) Grundrechtsgebrauchs - die Aktualisierung der
Freiheit in clem Maße unbedingt zu gewährleisten, dessen der
Einzelne zu persönlicher Selbstentfaltung und sozialer Mit-
wirkung im Rahmen des jeweiligen grund-rechtlich garantier-
ten Lebensbereichs bedarf, was je nach der Eigänart des

Grundrechts besondere Anforderungen an die Ausgestaltung
der rechdichen Ordnung einschlieken kann. DGses VerI
stäntlnis steht domit zugleich im Dienst einer Ordnung und
Entwicklung des Gemeinwesens in Freiheit, das auf rec[tlich
ausgestalteten und geschützren Bereichen der Unabhängig-
keit, der spontanen Selbstentfaltung und der Selbstgestaltürig
individuellen und sozialen Lebens [sruhs.tr+

VI. TFIESEN

l. Die Gewährleistung des lVesensgehalcs isr eine eindeu-
tige Stellungnahme zugunsten materialer Begrenzung des Ge-
setzgebers im Grundrechrsbereich. Ihr Inhalt und ihre Reich-
weite lassen sich nichr durch eine abstrakte und generelle For-
mel bestimmen. Die Formulierung eines ,,nefativen" 1ü(/'e-

sensgehaltsbegriffs von der Schranke des Art. fi .tbs. Z GG
her bleibt inhaltlich unergiebig. Seine,Aufladung mit mate-
riellen Elementen erweisr iich Sald als überspielung, bald als
Überwölbung der Verfassung,

2, In der Praxis des Bundesverfassungsgerichts wird die
der lVesensgehahsgarantie zu gedachte Sicherun gsaufgabe be-
reits im Vorfeld und weithin in funktionaler Aquivalenz
durch den Verhältnismäßigkeitsgrundsarz übernommen. So-
weit die Rechtsprechung Freiheitsrechr und begrenzendes
Rechtsgut durch,,Güterabwägung" zuzuordnen iucht, fehlt
es an einem inhaltlichen Maßstab der Verfassung. Die selb-
ständige Bedeutung des Art. 19 Abs. 2 GG triti mehr und
mehr zurück.

3. Aus dem Gedanken eines !flesensgehalts der Grund-
rechte lassen sich marerielle Zielvorgaben zur Konkretisie-
rung des Verhältnisses von Freiheitsverbürgung und Frei-
heitsbegrenzung gewinnen. Der je konkrete §üesänsgehalt ist
auf der Grundlage des sachlichen Gelrungsgehilts des
Grundrechts zu entwickeln. Er gewinnr Gesrali in einer indi-
vidualrechtlich-personalen Deutung, die dem Grundrecht,
soweit es um seine Funktion zur Freiheitssicherung und -ent-
fa{tung des Einzeln_en geht, einen besonders auigeprägren
Schutz angedeihen läßr und die Befugnis des Gesätige6ers
zur Begrenzung um so weiter zieht, je mehr die Freihäir des
Grundrechtsrrägers in einem sozialen Bezug und einer sozia-
len Funkdon steht. In dieser Sicht ist der V/esensgehalt eines
Grundrechts weder eine unverrückbare Größe, noch läßt er
sich mit beliebigen Inhalten speisen. über die Zeit hinweg zu
wahren und zu ermöglichen ist die persönliche Selbstenifal-
tung und soziale Mirwirkung des Einzelnen im Rahmen der
jeweiligen grundrechtlich garantienen Lebensbereiche.

I8r S. oben II.
182 Der Grund ist nach C. Schmitt, Verfassungslehrc (Fußn. 9),

das,,fundamentde rechtsstaatliche Verreilungsprinzip" 1a.a,O.,
s. 23,31, 125 f., 158 f.).

tir E. Grabitz (Fußn. 24), S. 57.
r8a Vgl. hingegenetwt Ulrich Schezzer, Die Funktion der Grund-

rechte im Sozialstaar. Die Grundrcchte als Nihtlinie und Rahmen
der§taatstätigkeit, DöV l9zt, S. 505-513.

t85 C, Schmitt, Verfassungslehre (Fußn, 9), S. 171.
186 Ernst Forstboff,Begrift undVesen des sozialen Rechtsstaates,

VVDSTRL t2 (te54), s. 8-36 (18).
t87 C. Schmitt,Inhalt und Bedeutung . . . (Fußn. 9), S. 592.
tis P. Häberle (Fußn. 18),S. 58 ff., 183,201. S.näheroben III3 b.
tr'' P. Lerche (Fußn. 24), S. 240 f.
r'0 S, auch D. §lär(Fußn. 151), S. 536 f.
rer Diese Tendenz wird erkennbrr etwa bei W, Hamel (Fußn.24),

S. 24,26,29; deutlicher noch H, Kniger (Fußn. 24): rü(esensgehalt ais
,,G_ebrruchsanweisung" für die Freiheit (a.a.O., S, 54), be-schränkt
ruf den ,,öffentlichen'i Bereich der Grundiechte (a.a.O., S. 59),

te2 B. Schlink (Fußn. 180), S. 457 ff.
te' K, Hesse (Fußn, 1), Rdnr. 288.
tea K, Hesse (Fußn. l6), S.87 f,
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